
 

An die  
Damen und Herren  
 
Mitglieder 
der Verbandsversammlung 
 
 
 
Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes   26.11.2025 
Tecklenburger Land 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersenden wir Ihnen die Einladung zur Verbandsversammlung am 08.12.2025 nebst Anla-
gen. 
 
Die Versammlung findet um 15:30 Uhr in der Gempthalle, Gemptplatz 1, Lengerich, Bistro statt. 
 
Im Falle der Verhinderung wird um Mitteilung gebeten, damit der persönliche Vertreter zur Sitzung 
eingeladen werden kann. Ist der persönliche Vertreter ebenfalls verhindert, kann das Mandat in 
dieser Sitzung der Verbandsversammlung nicht ausgeübt werden. Ein „Auffüllen“ mit anderen Ver-
tretern ist nach Auskunft der Bezirksregierung Münster (Kommunalaufsicht) nicht möglich. 
 
Freundliche Grüße 
 

gez. Meyer 
Geschäftsführer 
 
Anlagen 
 
 
 
Zusatz für die der CDU angehörenden Mitglieder der Verbandsversammlung 
Im Auftrag der der CDU angehörenden Mitglieder des Verbandsvorstandes werden Sie zu einer 
Vorbesprechung um 14:30 Uhr im Bistro der Gempthalle in Lengerich eingeladen. 
 
Zusatz für die der SPD angehörenden Mitglieder der Verbandsversammlung 
Im Auftrag der der SPD angehörenden Mitglieder des Verbandsvorstandes werden Sie zu einer 
Vorbesprechung um 14:30 Uhr im Nebenraum des Bistros der Gempthalle in Lengerich eingeladen. 
 
  



 

- An die Mitglieder  
der Verbandsversammlung 
 
 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung der Verbandsversammlung 
am Montag, 08.12.2025, 15:30 Uhr 

Gempthallte Lengerich, Bistro 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden  

 

2 Bestimmung eines Mitgliedes, das die Niederschrift der laufenden Sitzung 
unterschreibt: Gemeinde Lienen 

 

 

3 Niederschrift über die Verbandsversammlung am 09.12.2024  
 

4 Wahl des/der Vorsitzenden und des/der stellvertretenden Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung 

(V-66/2025) 

 

5 Wahl des Vorstandes (V-67/2025) 
 

6 Bericht des Geschäftsführers  
 

7 Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
(WTL) für das Geschäftsjahr 2024 

(V-63/2025) 

 

8 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  
 

8.1 Gebührenkalkulation 2026 (V-61/2025) 
 

8.2 § 8 Abs. 4 Neufestsetzung der Benutzungsgebühr 
hier: Satzungsänderung 

(V-62/2025) 

 

9 Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
(WTL) für das Geschäftsjahr 2026 

(V-64/2025) 

 

10 Verschiedenes, Mitteilungen  
 

10.1 Termine 2026 (V-65/2025) 
 

 
Ibbenbüren, 28.11.2025 
 

gez. Hasenkamp 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 
 
 



 

An die  
Damen und Herren 
 
stellvertretenden Mitglieder 
der Verbandsversammlung 
 
 
 
Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes   26.11.2025 
Tecklenburger Land 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersenden wir Ihnen die Einladung zur Verbandsversammlung am 08.12.2025 nebst Anla-
gen.  
 
Diese Informationen erhalten Sie nur nachrichtlich. Eine Teilnahme an der Verbandsver-
sammlung ist erst bei Verhinderung des ordentlichen Mitglieds erforderlich! 
 
Die Versammlung findet um 15:30 Uhr in der Gempthallte, Lengerich, Gemptplatz 1, Bistro statt. 
 
Freundliche Grüße 
 

gez. Meyer 
Geschäftsführer 
 
Anlagen 
 
Zusatz für die der CDU angehörenden Mitglieder der Verbandsversammlung 
Im Auftrag der der CDU angehörenden Mitglieder des Verbandsvorstandes werden Sie zu einer 
Vorbesprechung um 14:30 Uhr im Bistro der Gempthalle in Lengerich eingeladen. 
 
Zusatz für die der SPD angehörenden Mitglieder der Verbandsversammlung 
Im Auftrag der der SPD angehörenden Mitglieder des Verbandsvorstandes werden Sie zu einer 
Vorbesprechung um 14:30 Uhr im Nebenraum des Bistros der Gempthalle in Lengerich eingeladen. 
 
  



 

- An die 
stellvertretenden Mitglieder  
der Verbandsversammlung 
 
- Nachrichtlich - 
 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung der Verbandsversammlung 
am Montag, 08.12.2025, 15:30 Uhr 

Gempthalle Langerich, Bistro 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden  

 

2 Bestimmung eines Mitgliedes, das die Niederschrift der laufenden Sitzung 
unterschreibt: Gemeinde Lienen 

 

 

3 Niederschrift über die Verbandsversammlung am 09.12.2024  
 

4 Wahl des/der Vorsitzenden und des/der stellvertretenden Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung 

(V-66/2025) 

 

5 Wahl des Vorstandes (V-67/2025) 
 

6 Bericht des Geschäftsführers  
 

7 Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
(WTL) für das Geschäftsjahr 2024 

(V-63/2025) 

 

8 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  
 

8.1 Gebührenkalkulation 2026 (V-61/2025) 
 

8.2 § 8 Abs. 4 Neufestsetzung der Benutzungsgebühr 
hier: Satzungsänderung 

(V-62/2025) 

 

9 Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
(WTL) für das Geschäftsjahr 2026 

(V-64/2025) 

 

10 Verschiedenes, Mitteilungen  
 

10.1 Termine 2026 (V-65/2025) 
 

 
Ibbenbüren, 28.11.2025 
 
 
 

gez. Hasenkamp 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 



 
 
 
 

 
N I E D E R S C H R I F T  

 
 

der Sitzung der Verbandsversammlung 
am Montag, 09.12.2024, 15:30 Uhr bis 17:10 Uhr 

  
 

 

Anwesenheiten 
 

Vorsitz: 

Ratsherr Hasenkamp (Lengerich) 
 
Anwesend: 

Ratsherr Becker (Ibbenbüren) vertritt Ratsherrn Paul Klingenberg (Ibbenbü-
ren) 

Ratsherr Berghaus (Recke) 
Ratsherr Bosse (Ibbenbüren) 
Ratsherr Brandebusemeyer (Lotte) 
Ratsherr Buchsbaum (Tecklenburg) 
Bürgermeister Buller (Ladbergen) 
Ratsherr Büscher (Hopsten) vertritt Ratsherrn Christoph Lütkehues (Hops-

ten) 
Ratsherr Echterhoff (Westerkappeln) 
Bürgermeisterin Große-Heitmeyer (Westerkappeln) 
Ratsherr Hasenkamp (Lengerich) 
Ratsherr Jung (Hörstel) 
Ratsherr Kätker (Lienen) 
Ratsherr Kerk (Ibbenbüren) vertritt Ratsherrn Markus Weweler (Ibbenbü-

ren) 
Ratsherr Kuck (Ladbergen) 
Beigeordneter Lammert (Lengerich) 
Kreistagsmitglied Lang (Kreis Steinfurt) 
Bürgermeister Middelberg (Lotte) 
Bürgermeister Ostholthoff (Hörstel) 
Ratsherr Raddatz (Westerkappeln) 
Bürgermeisterin Rählmann (Mettingen) 
Allgemeiner Vertreter Raschke (Hopsten) vertritt Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer 

(Hopsten) 
Ratsherr Remke (Ibbenbüren) 
Ratsfrau Sackarndt (Ibbenbüren) 
Bürgermeister Dr. Schrameyer (Ibbenbüren) 
Ratsfrau Stallbörger (Ibbenbüren) 
Ratsherr Stegemann (Recke) 
Ratsherr Vetter (Mettingen) 
Ratsherr Völler (Ibbenbüren) 
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Bürgermeister Vos (Recke) 
Ratsherr Wascher (Lotte) 
Ratsfrau Wedderhoff (Ibbenbüren) 
Ratsherr Weiß (Lengerich) 
 
Entschuldigt fehlten: 

Ratsherr Beckemeier (Mettingen) 
Ratsherr Fading (Lengerich) 
Kreistagsmitglied Grunendahl (Kreis Steinfurt) 
Bürgermeister Kleine-Harmeyer (Hopsten) 
Ratsherr Klingenberg (Ibbenbüren) 
Ratsherr Löchte (Hörstel) 
Ratsherr Lütkehues (Hopsten) 
Ratsherr Ottenhus (Ibbenbüren) 
Ratsherr Reiher (Lengerich) 
Ratsherr Rohlmann (Hörstel) 
Ratsherr Ruhe (Hörstel) 
Landrat Dr. Sommer (Kreis Steinfurt) 
Ratsherr Stieneker (Ibbenbüren) 
Bürgermeister Streit (Tecklenburg) 
Bürgermeister Strietelmeier (Lienen) 
Ratsherr Unnerstall (Ibbenbüren) 
Ratsherr Weweler (Ibbenbüren) 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 

Geschäftsführer Meyer 
Technischer Leiter Rohrnetz Meinert 
Technischer Leiter Wasserwerk Steinbrink 
Frau Brüggemann (Sekretariat) 
Frau Hinnah (Sekretariat)   
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Tagesordnung 
 

 
1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden  

 

2 Bestimmung eines Mitgliedes, das die Niederschrift der laufenden Sitzung 
unterschreibt: Mitglied der Gemeinde Lienen 

 

 

3 Niederschrift über die Verbandsversammlung am 11.12.2023  
 

4 Bericht des Geschäftsführers  
 

5 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  
 

5.1 § 8 Abs. 2 und Abs. 4 Neufestsetzung der Benutzungsgebühr - Gebühren-
kalkulation 

(V-72/2024) 

 

5.2 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
hier: Änderung des § 8 Abs. 4 - Zählerbezeichnung - 

(V-75/2024) 

 

5.3 § 12 Abs. 1 – 4 – Definition Gebührenpflichtiger - (V-73/2024) 
 

5.4 § 15: Neufestsetzung der Hausanschlusskosten 
hier: Kalkulation der Hausanschlusskosten ab dem 01.01.2025 

(V-74/2024) 

 

5.5 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
hier: Satzungsänderung 

(V-76/2024) 

 

6 Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
(WTL) für das Geschäftsjahr 2023 

(V-78/2024) 

 

7 Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
(WTL) für das Geschäftsjahr 2025 

(V-79/2024) 

 

8 Verschiedenes, Mitteilungen  
 

9 Termine (V-80/2024) 
 

 Anlage: PowerPoint Präsentation  
 

 Anlage: Bericht des Geschäftsführers  
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Sitzungsverlauf 
 
 
 
 
1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden 

 
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung Ratsherr Hasenkamp, Lengerich eröffnet die Sitzung 
und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest. 
 
Es sind 32 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Insofern stellt der Vorsitzende die Beschlussfä-
higkeit der Versammlung fest. Ergänzungswünsche zur Tagesordnung werden nicht geäußert. 
 
Im Anschluss begrüßt auch Bürgermeister Vos, Recke die Teilnehmenden und wünscht der Ver-
sammlung einen erfolgreichen Verlauf. 
 

 
 
 
2 Bestimmung eines Mitgliedes, das die Niederschrift der laufenden Sitzung unter-

schreibt: Mitglied der Gemeinde Lienen 
 
Es nimmt keine Vertreter der Gemeinde Lienen teil. Aus der Mitte der Verbandsversammlung wird 
daher Ratsherr Brandebusemeyer, Lotte bestimmt. 
 

 
 
 
3 Niederschrift über die Verbandsversammlung am 11.12.2023 

 
Gegen den Inhalt der Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben. 
 

 
 
 
4 Bericht des Geschäftsführers 

 
 
 
5 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

 
 
 

 
 
 
5.1 § 8 Abs. 2 und Abs. 4 Neufestsetzung der Benutzungsgebühr - Ge-

bührenkalkulation 
V-72/2024 

 
Geschäftsführer Meyer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Die Gebührenkalkulation des WTL wurde aufgrund des Urteils des OVG Münster vom 17.05.2022 
und der gesetzgeberischen Reaktion der Landesregierung NRW durch die am 15.12.2022 in Kraft 
getretenen Neuregelung des § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 KAG NRW in Bezug auf die kalkulatori-
schen Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen überarbeitet und neu aufgestellt. 
 
Seit der Gebührenkalkulation 2024 werden sowohl die Abschreibungen auf Wiederbeschaffungs-
zeitwerte als auch eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals nach den Vorgaben des § 6 KAG 
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gebührenwirksam   berücksichtigt. Die entsprechenden Kalkulationsprämissen werden nun im Rah-
men der Gebührenkalkulation 2025 fortgeführt.  
 
Der Gebührenrechnung kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt 
werden. Der vorliegenden Kalkulation liegt der Kalkulationszeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 
zugrunde. Der Jahreszeitraum wurde gewählt, da Zeitpunkt und Höhe der Investitionen zur Umset-
zung der Versorgungsstruktur und die Fertigstellung des Neubaus der Wassergewinnungs- und 
Wasseraufbereitungsanlage in Dörenthe für die Zeit nach 2025 und deren konkreten Auswirkungen 
auf die Gebührenkalkulation noch nicht hinreichend gewiss sind.  
 
Die Gebühr ist nach der Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage zu bemessen (Wirklichkeits-
maßstab). Die Erhebung einer Grundgebühr neben der Verbrauchsgebühr ist zulässig. 
 
Dieser Gebührenkalkulation liegt die zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierte Entwicklung der Erträge, 
Aufwendungen und Investitionen in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2025 zugrunde, der für die 
Gebührenkalkulation um nicht ansetzbare bzw. zusätzlich anzusetzende Positionen verändert 
wurde.  
 
Im Einzelnen sind dabei folgende Annahmen und Berechnungen durchgeführt worden: 
 
1. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
 
Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört nach § 6 Abs. 2 KAG NRW auch eine 
angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Dabei stellt das aufgewandte Kapital den 
Wert des um Zuschüsse (auch Baukostenzuschüsse) korrigierten Restbuchwertes des Anlagever-
mögens dar. Datengrundlage für die Festlegung des Kalkulationszinssatzes ist der Mittelwert der 
Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten aus den ver-
gangen 30 Jahren. Dieser Zinssatz beträgt aktuell 2,903 %. Diese Methode zur Ermittlung des Kal-
kulationszinssatzes ist Ergebnis der Änderung des § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 KAG NRW. 
 
Für die so ermittelte Verzinsung des Anlagekapitals ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe 
von 965.850,00 €. Dieser Betrag liegt noch deutlich unterhalb der für 2025 prognostizierten tatsäch-
lichen Fremdkapitalzinsen. Der Ansatz dieser Werte neben der Abschreibung auf Wiederbeschaf-
fungszeitwerte ist möglich und wurde im Rahmen dieser Kalkulation berücksichtigt. 
 
2. Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte 
 
Das KAG NRW räumt die Möglichkeit ein, auch Abschreibungen auf mögliche Wiederbeschaffungs-
zeitwerte für Zwecke der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und somit für Zwecke der 
Deckung durch die Wassergebühr in Ansatz zu bringen. Nach den Berechnungen ergibt sich für 
2025 beim Wasserversorgungsverband ein Abschreibungsvolumen in Höhe von 8.654.000,00 €. 
Eine Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer in 2023 hat die systemische Richtigkeit der Ermittlung der 
kalkulierten Beträge ergeben. 
 
Die Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte ergibt sich durch die Multiplikation der Anschaf-
fungswerte mit der Summe der sich jährlich ergebenden Preissteigerungskoeffizienten je Anlagegut 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Abschreibungsdauer. Für die Erhöhung des Ansatzes der kal-
kulatorischen Abschreibung war für 2025 die erstmalige Berücksichtigung von Abschreibungen für 
die erstellten Anlagen der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung in Dörenthe verantwortlich. 
Zudem wird die neue Transportleitung nach Mettingen fertiggestellt und erstmals abgeschrieben. 
 
Die notwendige Gebührenerhöhung geht daher fast vollständig auf die Erhöhung der kalkulatori-
schen Abschreibungen zurück. 
 
3. Auflösung Baukostenzuschüsse 
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Die Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von rd. 865.000,00 € wird in dieser Kalkulation 
gebührenmindernd berücksichtigt. Die nicht gebührenmindernde Auflösung der Baukostenzu-
schüsse ist nach dem KAG NRW im Gegensatz zu anderen Kommunalabgabengesetzen der Länder 
möglich. 
 
Für die Berücksichtigung der Auflösungsbeträge in der Gebührenkalkulation spricht, dass die Auflö-
sung in § 22 Abs. 3 EigVO und auch nach den steuerlichen Vorschriften (A 34 EStR) vorgesehen 
ist. Im Übrigen wurden die gezahlten Beiträge im Steuerrecht für Zwecke der Gewerbekapitalsteuer 
in früheren Jahren als Schuldposten anerkannt. Diese Qualifizierung als Schuldposten wurde damit 
begründet, dass die Beträge voraus gezahltes Entgelt seien, dass das spätere laufende Entgelt ent-
sprechend mindert. 
 
Insgesamt wird jedoch seitens des Kommunalabgabengesetzes eine nicht gebührenmindernde Auf-
lösung der Ertragszuschüsse verlangt. Allerdings sprechen die Handhabe im Bereich der Versor-
gungswirtschaft sowie die Besonderheiten (teilweise gebührenerhöhende Wirkung der Erneuerung 
inhaltsgleicher Rohrnetzstrecken) im Bereich des Wasserversorgungsverbandes auch dafür, die 
Auflösungsbeträge dem Wasserkunden durch eine Verminderung des Wasserpreises zugutekom-
men zu lassen.  
 
Die Behandlung des Ansatzes der Auflösung der Ertragszuschüsse entspricht somit dem der Vor-
jahre und führt zu einer Entlastung der Gebührenzahler. 
 
4. Abgabemengen 
 
Die angesetzte Menge für 2025 bewegt sich mit 9.225.000 m³ auf einem durchschnittlichen Niveau 
der letzten Jahre und berücksichtigt die Verbrauchsprognosen für die Großverbraucher nach heuti-
gen Erkenntnissen. 
 
5. Ausgleich von Gebührenüber- und Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren 
 
Im Rahmen der Nachkalkulation der in 2023 veranlagten Gebührensätze wurde eine Kostenunter-
deckung in Höhe von 2.475.000,00 € ermittelt. 
 
Für 2024 wird im Gegensatz dazu aufgrund des aktuellen Geschäftsverlaufes mit einer Deckung 
gerechnet, im Fall einer Überdeckung könnte die Unterdeckung 2023 damit zumindest teilweise aus-
geglichen werden. 
 
Im Rahmen dieser Kalkulation wurde deshalb auf einen Ausgleich bestehender Über- und Unterde-
ckungen aus Vorjahren verzichtet.  
 
Nach 6 Abs. 3 KAG ist dieser Ausgleich innerhalb von 4 Jahren möglich und kann somit auch im 
Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation erfolgen.  
 
6. Gebührenanpassung 
 
Zur Abbildung der so ermittelten notwendigen Gebührenerhöhung sind Anpassungen der Ver-
brauchs- und/oder Grundgebühr erforderlich. Insgesamt ist eine Gebührenanpassung im Volumen 
von 1,37 Mio. € notwendig. 
 
 
Die letzten Gebührenanpassungen bis 2024 erfolgten ausschließlich über die Verbrauchsgebühr.  
 
Die klimatischen Änderungen in den letzten Jahren haben immer wieder zu Versorgungsengpässen 
sowohl im Bereich der Wassergewinnung als auch des Wassertransportes geführt, denen auch der 
WTL mit der Forderung nach sparsamerem und achtsamerem Umgang mit der wertvollen Res-
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source Trinkwasser begegnet ist. Um diesbezüglich Lenkungswirkung zu entfalten, wurden die Ge-
bührenerhöhungen in der Vergangenheit zudem ausschließlich über die Verbrauchsgebühr abgewi-
ckelt, um so einen Anreiz zum sorgsamen Umgang mit Wasser zu setzen. 
 
Die Ursache für die Kostensteigerungen im Jahr 2025 liegen insbesondere in der Erhöhung der 
Abschreibungen. Dieser Kostenbestandteil ist unabhängig vom tatsächlichen Verbrauchsverhalten 
der Wasserkunden. Hier wäre dementsprechend auch eine ggf. anteilige Abbildung über die ver-
brauchsunabhängige Grundgebühr möglich. 
 
Die notwendige Gebührenerhöhung in Höhe von rd. 1,37 Mio. € kann durch eine Kombination aus 
Anpassung von Grund- und Verbrauchsgebühren erreicht werden. 
 
Neben einer Erhöhung der Verbrauchsgebühr um 8 Cent/m³ (rd. 730.000,00 €) wäre dann die fol-
gende Erhöhung der Grundgebührensätze (rd. 640.000,00 €) notwendig: 
 

Nennleistung €/Monat 
aktuell 

€/Monat 
neu 

Anzahl 
Zähler 

bis zu 5 m³/h 10,25 11,25 51.716 

5 m³/h - 10 m³/h 20,50 22,50 336 
10 m³/h - 20 m³/h 41,00 45,00 81 

> 20 m³/h 82,00 90,00 75 
 
Eine Anhebung der Grundgebühr belastet dabei den Kleinverbraucher tendenziell höher. Eine Ab-
bildung der notwendigen Gebührenerhöhung allein über die Verbrauchsgebühr belastet tendenziell 
eher den Großabnehmer. 
 
Nach eingehender Diskussion und Abwägung aller Vor- und Nachteile, auch in Anbetracht der vo-
raussichtlich in 2026 anstehenden erneut notwenigen Gebührenanpassung hat der Vorstand in sei-
ner Sitzung am 20.11.2024 einstimmig beschlossen, der Verbandsversammlung zu empfehlen, die 
vorstehend dargestellte Kombination aus Erhöhung von Grund- und Verbrauchsgebühr zu beschlie-
ßen. 
 
Auf Rückfrage erläutert Herr Meyer, dass die Erwirtschaftung von Gewinnen nach den Vorgaben 
des Kommunalabgabengesetzes NRW vorgesehen ist. Zudem sind diese zur Stärkung des Eigen-
kapitals wirtschaftlich sinnvoll, weil die Gefahr besteht, dass ansonsten die Eigenkapitalquote zu 
weit absinkt. 
 
Beschluss: 
Die Verbandsversammlung stimmt der vorgelegten Gebührenkalkulation zu und beschließt, den § 8 
„Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ der Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserversor-
gungsverbandes Tecklenburger Land zum 01.01.2025 wie folgt zu ändern: 
 
§ 8 Abs. 2 erhält folgende Neufassung: 
 
„Die Grundgebühr wird nach der Größe des Wasserzählers bemessen. Die Grundgebühr beträgt pro 
Monat bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
 
- bis zu 5 m³/h   netto 11,25 € 
- über 5 m³/h bis zu 10 m³/h  netto 22,50 € 
- über 10 m³/h bis zu 20 m³/h  netto 45,00 € 
- über 20 m³/h   netto 90,00 € 
 
Die Grundgebühren gelten zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuer“ 
 
§ 8 Abs. 4 erhält folgende Neufassung: 
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„Die Verbrauchsgebühr beträgt netto 1,93 €/m³. Die Verbrauchsgebühr gilt zuzüglich der gesetzlich 
vorgeschriebenen Umsatzsteuer.“  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
 
5.2 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

hier: Änderung des § 8 Abs. 4 - Zählerbezeichnung - 
V-75/2024 

 
Geschäftsführer Meyer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
§ 8 Gebührenmaßstab und Gebührensatz:   
  
Unter Beitrags- und Gebührensatzung § 8 Abs. 4 Gebührenmaßstab und Gebührensatz sind die 
Wasserzähler entsprechend ihrer jeweiligen Nennleistung klassifiziert. Mit der Umsetzung der euro-
päischen Messgeräte-Richtlinie wurden die Zählerbezeichnungen europaweit harmonisiert. Die Um-
setzung in deutsches Recht erfolgte im Mess- und Eichgesetz (MessEG) und der aufgrund des Mes-
sEG erlassenen Mess- und Eich-Verordnung (MessEV).   
  
In der Folge ist für die Nennleistung die Bezeichnung Q3 als Dauerdurchfluss (m³) je Stunde (h) 
etabliert worden. Die Nennleistung muss auf den Wasserzählern abzulesen sein. Die meistverbau-
ten Wasserzähler sind mit dem Aufdruck Q3 = 4 bzw. Q3 4 gekennzeichnet und somit für einen 
Dauerdurchfluss bis zu 4 m³/h ausgelegt.  
  
Um die harmonisierten Zählerbezeichnungen in der Satzung umzusetzen, ist folgende Satzungsän-
derung notwendig:  
  
§ 8 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Neufassung:   
  
Die Grundgebühr beträgt pro Monat bei Wasserzählern mit einer Nennleistung je Stunde (Q3) … 
Die Anlage zur Beitrags- und Gebührensatzung (Preisübersicht gemäß Preisangabenverordnung) 
wird entsprechend angepasst.  
 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 20.11.2024 der Verbandsversammlung empfohlen, die An-
passung durch Änderung des § 8 Abs. 4 entsprechend umzusetzen. 
 
Beschluss: 
Die Verbandsversammlung beschließt folgende Änderung des § 8 Abs. 2 der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Neufassung:   
  
Die Grundgebühr beträgt pro Monat bei Wasserzählern mit einer Nennleistung je Stunde (Q3) … 
Die Anlage zur Beitrags- und Gebührensatzung (Preisübersicht gemäß Preisangabenverordnung) 
wird entsprechend angepasst. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
 
5.3 § 12 Abs. 1 – 4 – Definition Gebührenpflichtiger - V-73/2024 

 
Geschäftsführer Meyer erläutert die Sitzungsvorlage. 
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Der § 12 der Beitrags- und Gebührensatzung in der bisherigen Form ist als Anlage 1 beigefügt.  
  
In § 12 Abs. 1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird der bzw. werden die Gebührenpflichtigen 
definiert. Hierin hat der Bezug sowohl auf Anschlussnehmer als auch Anschlussnutzer und deren 
Abgrenzung voneinander gelegentlich zu Konfusion bei eben jenen geführt. Beide Begriffe liegen 
nah beieinander. Die Begriffe sind in unregelmäßigen Abständen Aufhänger für Rückfragen und die 
Klärung der Sachverhalte führt in den Fällen zu Personalaufwand beim WTL. Dieser Aufwand soll 
mit einer Anpassung minimiert und Widersprüchen vorgebeugt werden.  
  
§ 12 Abs. 1 erhält folgende Neufassung:  
  
„Gebührenpflichtig ist der Anschlussnehmer.“  
  
§ 12 Abs. 3 wird § 12 Abs. 2  
  
§ 12 Abs. 2 wird § 12 Abs. 3  
  
§ 12 Abs. 4 wird mit folgender Neufassung hinzugefügt:   
  
„Wird ein Grundstück von einem anderen genutzt oder sind an dem Wasserverbrauch auf dem 
Grundstück weitere Wasserabnehmer beteiligt, so haften diese Personen für die Wassergebühr im 
Verhältnis ihres Verbrauchsanteiles. Sie können jedoch nicht zur Zahlung herangezogen werden, 
wenn und soweit sie ihren Zahlungspflichten wegen des Wasserverbrauches gegenüber dem An-
schlussnehmer nachweislich genügt haben. Die Gebührenpflicht des Anschlussnehmers wird hier-
durch nicht berührt.“  
 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 20.11.2024 die vorgesehene Satzungsänderung eingehend 
diskutiert und der Verbandsversammlung empfohlen, die vorgenannte Änderung durch entsprechen-
den Beschluss umzusetzen. 
 
Beschluss: 
Die Verbandsversammlung beschließt folgende Änderung des § 12 Abs. 1 – 4 der Beitrags- und 
Gebührensatzung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land: 
 
§ 12 Abs. 1 erhält folgende Neufassung:  
  
„Gebührenpflichtig ist der Anschlussnehmer.“  
  
§ 12 Abs. 3 wird § 12 Abs. 2  
  
§ 12 Abs. 2 wird § 12 Abs. 3  
  
§ 12 Abs. 4 wird mit folgender Neufassung hinzugefügt:   
  
„Wird ein Grundstück von einem anderen genutzt oder sind an dem Wasserverbrauch auf dem 
Grundstück weitere Wasserabnehmer beteiligt, so haften diese Personen für die Wassergebühr im 
Verhältnis ihres Verbrauchsanteiles. Sie können jedoch nicht zur Zahlung herangezogen werden, 
wenn und soweit sie ihren Zahlungspflichten wegen des Wasserverbrauches gegenüber dem An-
schlussnehmer nachweislich genügt haben. Die Gebührenpflicht des Anschlussnehmers wird hier-
durch nicht berührt.“  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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5.4 § 15: Neufestsetzung der Hausanschlusskosten 
hier: Kalkulation der Hausanschlusskosten ab dem 01.01.2025 

V-74/2024 

 
Geschäftsführer Meyer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Seit dem 01.01.2012 wird nach § 15 der Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserversorgungs-
verbandes Tecklenburger Land (WTL) der Auswand für die Herstellung des Hausanschlusses bis 
zu einer Anschlussweite von nicht mehr als DN 25 nach Einheitssätzen ermittelt. Anschlüsse mit 
größerer Anschlussweite werden mit den tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet. 
 
Die Grundpauschale wurde in den letzten Jahren mehrfach in kleinen Schritten (zuletzt zum 
01.01.2024 um 35,00 € auf 1.665,00 €/Hausanschluss, zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Um-
satzsteuer in Höhe von zurzeit 7 %), angepasst. Wie sich nachfolgend zeigt, war die Pauschale 
aufgrund der tatsächlich eingetretenen Kostensteigerungen nicht ausreichend. 
 
Nach Auswertung der in 2024 bis zum 30.09.2024 hergestellten und abgerechneten Hausan-
schlüsse (97) ergibt sich folgende Kostensituation: 
 

 Lagermaterial: =   29.998,50 €  
 Lohnkosten: =   58.174,86 €  
 Fremdleistungen: = 120.662,29 €  
     208.835,64 €  

 
 Anzahl Hausanschlüsse 

(Stück) 
                 97  

 Ø Kosten/HA in 2024        2.152,94 €  
 Ø Einnahme/HA in 2024 ./.    1.872,78 €  
 Unterdeckung         - 280,16 € pro Stück 

 
1. Die gerade im Bereich der Fremdleistungen in den Jahren 2023/2024 signifikant angestiegenen 

Kosten wirken nun erstmals ganzjährig auf die durchzuführenden Erd- und Installationsarbeiten 
aus. Insgesamt waren Preissteigerungen von durchschnittlich nahezu 20 % seit 2021 zu ver-
zeichnen. Für 2025 wird nun jedoch von einem moderaten Preisanstieg von 3 % ausgegangen. 

 
2. Auch der Lohnkostenanteil für die Verlegung der Hausanschlüsse ist überproportional gestiegen. 

Dies liegt sicher auch an dem deutlichen Rückgang der Anzahl der Hausanschlüsse. Es ist prak-
tisch nicht mehr möglich, mehrere Anschlüsse in einem einheitlichen Gebiet planerisch und in 
der Ausführung zusammen zu legen und so Einsatz- und Fahrzeiten zusammenzulegen. Für 
2025 wird mit einem Anstieg von 3 % kalkuliert. 

 
3. Auch die Kostensteigerung beim Material macht sich erstmals für ein ganzes Jahr voll bemerk-

bar. Für 2025 wird mit einem Anstieg von 3 % kalkuliert. 
 
4. Eine kostengünstige Mitverlegung zusammen mit Gas- und Telekommunikationsanschlüssen 

kommt kaum noch vor. Die bisher entsprechend weiterberechneten Kostenanteile der Baustelle 
verbleiben beim WTL. 

 
Es ergibt sich folgende Kalkulation für 2025: 
 

Lagermaterial: =   29.998,50 € x 1,03 (3 %) =   30.898,45 € 
Lohnkosten:  =   58.174,86 € x 1,03 (3 %) =   59.920,11 € 
Fremdleistungen:  = 120.662,29 € x 1,03 (3 %) = 124.282,16 € 
      215.100,72 € 

 
 Anzahl Hausanschlüsse (Stück)                               97 
 Ø Kosten/HA in 2025                     2.217,53 € 
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 Ø Einnahme/HA (2024)                     1.872,72 € 
 Unterdeckung/Hausanschluss                        344,81 € 

 
Es ergibt sich eine Unterdeckung / Hausanschluss in Höhe von 344,81 €. 
Der abzurechnende Einheitssatz ist deshalb auf 2.010,00 € anzuheben (+ 345,00 €). 
 
Anmerkung: 
 
Die Kalkulation berücksichtigt nicht die bei der Herstellung der Hausanschlüsse anfallenden Ge-
meinkosten auf Material, Löhne und Fremdleistungen sowie intern anfallende Betriebsleistungen. 
Diese Kosten sind nach eindeutiger Kommentierung (Driehaus KAG) hierzu nicht ansatzfähig. 
Gleichwohl müssen diese Gemeinkosten steuerrechtlich als „Aktivierte Eigenleistungen“ den An-
schaffungskosten des Investitionsobjektes zugerechnet werden. Insofern entsteht in Höhe der Ge-
meinkosten eine Deckungslücke im Jahr der Anschaffung. Das Kommunalabgabenrecht geht jedoch 
davon aus, dass über die Abschreibungen dieser aktivierten Eigenleistungen in den Folgejahren 
eine Refinanzierung erfolgt. Nach den Buchhaltungsunterlagen können diese bis zum 30.09.2024 
mit 36.936,44 € (Betriebsleistungen 10.458,72 €) beziffert werden. 
 
Hinweis: 
Der Mehrbetrag (bisher 10,00 €/m) für die über die ersten 15 m hinausgehenden Längen nach § 15 
Abs. 3 Satz 3 Beitrags- und Gebührensatzung ist nach Prüfung nicht mehr kostendeckend. Es ist 
eine Anpassung um 1,00 €/m auf 11,00 €/m erforderlich.  
 
Der Vorstand hat der Anhebung der Pauschale für Hausanschlusskosten auf 2.010,00 € und auf 
11,00 € /m für jeden Mehrmeter verlegte Hausanschlussleitung in seiner Sitzung am 20.11.2024 
zugestimmt und der Verbandsversammlung empfohlen, eine entsprechende Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung vorzunehmen. 
 
Beschluss: 
Die Verbandsversammlung beschießt folgende Änderung des § 15 Abs. 3 Satz 4 und 5 der Beitrags- 
und Gebührensatzung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land: 
 
§ 15, Abs. 3 Satz 4 und 5 ändern sich wie folgt: 
 
„Der Einheitssatz beträgt als Grundbeitrag bis zu einer Anschlussweite von DA 32 2.010,00 € netto. 
Der Mehrbetrag beträgt pro lfd. Meter für die Anschlussweite von DA 32 11,00 €/netto.“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
 
5.5 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

hier: Satzungsänderung 
V-76/2024 

 
Geschäftsführer Meyer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Die Satzung in der bisherigen Form war der Einladung beigefügt. 
 
Auf Basis der Beschlüsse zu TOP 5.1 – 5.4 ergibt sich die XXVII. Änderung der Beitrags- und Ge-
bührensatzung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land. 
 
Beschluss: 
Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 6 Buchstabe a) der Zweckverbandssatzung die Än-
derung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung vom 05.12.1981 in 
Form der XXVII. Änderung. Die XXVII. Änderung ist Bestandteil der Niederschrift. 
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Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
 
6 Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger 

Land (WTL) für das Geschäftsjahr 2023 
V-78/2024 

 
Geschäftsführer Meyer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner, Düsseldorf ist die Abschluss-
prüfung für das Wirtschaftsjahr 2023 durchgeführt worden. Der Bestätigungsvermerk vom 31. Mai 
2024 sowie der Jahresabschluss 2023 mit Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
nebst Anhang waren der Einladung als Anlage beigefügt. 
 

I. Geschäftsverlauf 

Das laufende Geschäft hat sich im Jahr 2023 weitestgehend den ursprünglichen Erwartungen ent-
sprechend entwickelt. Der Wasserabsatz ging gegenüber dem extrem trockenen Jahr 2022 um 
rd. 86.000 m³ auf insgesamt 9.255.000 m³ zurück. Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 23.745 ent-
sprechen in dem Kontext den Erwartungen. 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, insbesondere das Programm für den inhaltsgleichen 
Austausch von Versorgungsleitungen nach dem langjährigen Rohrleitungssanierungskonzept 
konnte weitestgehend umgesetzt werden. 

Die Restmaßnahmen sollen nach Möglichkeit in Folgejahren nachgeholt werden. 

Die erheblichen Kostensteigerungen bei den Energiekosten konnten durch das Wirken der Strom-
preisbremse deutlich eingedämmt werden. 

Das Jahresergebnis ist erheblich beeinflusst durch die ergebniswirksame Rückstellung von zweifel-
haften Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit dem Bauprojekt Wasserwerk Dörenthe. WTL befin-
det sich insbesondere wegen der mangelhaften Bauausführung der Entnahmestation am Dortmund-
Ems-Kanal mit der bauausführenden Baufirma im Streit. Die Streitsumme war entsprechend des 
bilanziellen Vorsichtsprinzips in den Jahresabschluss einzustellen. Der ursprünglich angestrebte 
Jahresgewinn konnte dadurch nicht erreicht werden. 

Der Neubau der Wassergewinnung und der Wasseraufbereitung in Dörenthe ist in 2023 weiter vo-
rangeschritten. Alle Gewerke befinden sich zum Abschlussstichtag im Bau. Die Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der Gesamtanlage wird nach weiteren, umfangreichen Bauarbeiten zum Ende des 
Jahres 2024/Anfang 2025 erwartet. 

Insgesamt wurden in 2023 über 10 Mio. € in die Erstellung neuer Wasserversorgungsanlagen inves-
tiert. Die Finanzierung war, insbesondere auch durch Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität, 
jederzeit gesichert. 

II. Ertragslage 

Die Umsatzerlöse betrugen T€ 23.745 (Vorjahr: T€ 22.086) und sind gegenüber dem Vorjahr um 
T€ 1.659 gestiegen. 
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Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf betrugen T€ 22.213 und sind im Vorjahresvergleich 
(T€ 20.431) um T€ 1.782 gestiegen. Die ab 01.01.2023 wirksame Erhöhung der Verbrauchsgebühr 
von 1,50 €/m³ auf 1,58 €/m³ für Trinkwasser sowie die erfolgswirksame Auf-lösung der Gebühren-
überhänge aus Vorjahren (T€ 1.156) waren für diese Erlössteigerung maßgeblich. 

Nach den trockenen Jahren 2021 und 2022 gab es 2023 ab Juli einen nassen Sommer und insge-
samt ein nasseres Jahr. Der Gesamtabsatz ist um knapp 1 % gesunken. 

Die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse sind um T€ 26 auf T€ 875 gesunken. 

Durch die in 2023 erwirtschafteten Erträge war erneut eine Instandhaltung der Anlagen (insbeson-
dere Instandhaltungen nach dem Rohrleitungssanierungskonzept) auf hohem Niveau möglich. Mit 
T€ 4.997 wurden T€ 1.103 mehr als im Vorjahr (T€ 3.894) verausgabt. 

Die Kosten für den Wasserbezug haben sich um T€ 78 auf T€ 762 erhöht. Bei um 39.000 m³ auf 
766.000 m³ verringerter Wasserbezugsmenge von den Stadtwerken Osnabrück wirkten sich ent-
sprechende Preisanpassungen nach dem bestehenden Wasserlieferungsvertrag aufwandserhö-
hend aus. 

Die Bezugskosten für Strom haben sich mit T€ 3.171 nahezu verdoppelt (+ T€ 1.641). Bei rückläu-
figen Stromverbräuchen waren hierfür drastische Preiserhöhungen als Auswirkung des russischen 
Angriffskrieges in der Ukraine verantwortlich. Die Bezugskosten wurden für 2023 über die Strom-
preisbremse gemindert. Es erfolgte eine Entlastung in Höhe von T€ 1.261. Somit verblieb eine Mehr-
belastung von T€ 380. 

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 292 auf insgesamt T€ 6.108 gestiegen. Die 
Tarifparteien haben zum 01.04.2022 (1,8 %) Tariflohnsteigerungen vereinbart, die im 1. Quartal 
2023 zu leichten Kostensteigerungen im Vorjahresvergleich geführt haben. Außerdem wurde in 
2023 die Inflationsausgleichsprämie über mehrere Tranchen kostensteigernd ausgezahlt. 

Die Abschreibungen waren um T€ 27 höher und mit insgesamt T€ 4.093 auszuweisen. Die wesent-
lichen Investitionen in die Neuordnung der Versorgungsstruktur (Wasseraufbereitung Dörenthe, 
Wassergewinnung Dörenthe, Entnahmebauwerk Dortmund-Ems-Kanal) befinden sich im Bau und 
sind somit noch nicht in der laufenden Abschreibung. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ 510 auf T€ 3.831 gestiegen. Hierfür waren 
gebildete Verbindlichkeitsrückstellungen für offene Rechtsstreite ausschlaggebend. Die Entschädi-
gungen für landwirtschaftliche Ertragseinbußen in den WTL-Wassereinzugsgebieten sind dem hin-
gegen, witterungsbedingt, deutlich niedriger ausgefallen. 

Die Finanzierungskosten stiegen leicht um T€ 32 auf T€ 978 aufgrund unterjähriger Darlehensauf-
nahmen zur Finanzierung der Neuordnung der Versorgungsstruktur (insbesondere WW Dörenthe) 
im Vorjahr. Die Neuvereinbarung von Zinskonditionen nach Auslaufen der ehemaligen Zinsbindun-
gen und die fortlaufende Tilgung wirkten entgegen. 

Die Ertragsteuern betreffen mit T€ 82 das laufende Geschäftsjahr und mit T€ 14 Erstattungen das 
Jahr 2021. 

Insgesamt verbleibt somit noch ein Jahresüberschuss von 205.800,52 €. Der Jahresüberschuss soll 
nach dem Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

III. Vermögen 
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Ausnutzungsgrad und Leistungsfähigkeit der Anlagen des WTL haben sich auch im Jahr 2023 weiter 
verbessert. Investitionsschwerpunkt war planmäßig der Neubau der Wassergewinnungs- und Was-
seraufbereitungsanlage in Dörenthe. Zusätzlich wurden weitere Gewerbe- und Wohngebiete durch 
Wasserleitungen erschlossen. Umfangreiche Sanierungen nach dem Rohrleitungssanierungskon-
zept haben das Netz weiter verbessert und verjüngt. Außerdem wurde mit dem Neubau der in die 
Jahre gekommenen Transportleitung nach Mettingen begonnen. Die Fertigstellung wird für 2024 
erwartet. 

Insgesamt ist das Anlagevermögen mit T€ 111.246 bewertet, rund T€ 6.547 höher als im Vorjahr. 

Etwaige Forderungsausfälle werden durch die Bildung entsprechender Pauschal- und Einzelwert-
berichtigungen berücksichtigt. 

Zum 31.12.2023 stehen weiterhin liquide Mittel als Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 
T€ 5.786 zur Verfügung. Diese Mittel dienen der Finanzierung der neuen Versorgungs-struktur und 
brauchten zum Stichtag noch nicht verausgabt werden. Mit fortschreitender Fertigstellung der Anla-
gen (Wassergewinnung und -aufbereitung Dörenthe, Wasserentnahme am DEK, Transportleitung 
Mettingen) werden diese Mittel in 2024 benötigt. 

IV. Finanzierung / Kapitalausstattung 

Aufgrund des ausgewiesenen Jahresüberschusses hat sich das Eigenkapital um T€ 206 auf 
42,4 Mio. € erhöht (32,4 % der Bilanzsumme; Vorjahr: 42,2 Mio. €, 32,2 %). 

Weiterhin stehen aus empfangenen Ertragszuschüssen (Hausanschlusskosten, Anschlussbeitrag) 
weitere 22,7 Mio. € (Vorjahr 22,6 Mio. €) als Finanzierungsbeträge mit eigenkapitalähnlichem Cha-
rakter zur Verfügung. 

Zur Finanzierung der Neuordnung des Versorgungsstruktur im Tecklenburger Land wurden in 2022 
verschiedene Darlehen in Höhe von insgesamt 20,185 Mio. € aufgenommen. Aufgrund des Baufort-
schritts waren in 2023 keine weiteren Darlehensaufnahmen dafür nötig. Nach Durchführung der 
planmäßigen Tilgung werden zum 31.12.2023 somit rund 49,3 Mio. € (37,7 % der Bilanzsumme; 
Vorjahr: 51,5 Mio. €, 39,3 %) langfristiges Fremdkapital (ohne Pensionsrückstellungen) zur Finan-
zierung ausgewiesen. 

Die Liquidität des WTL war jederzeit gegeben. Außerdem gewährleisten die regelmäßigen monatli-
chen Abschlagszahlungen der Abrechnungsdienstleister aus den vereinnahmten Benutzungsge-
bühren die notwendige Liquidität zur Erfüllung der eingegangenen Zahlungs-verpflichtungen. 

V. Berichterstattung nach Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
 
Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben. Die Prüfung nach § 53 Haus-
haltsgrundsätzegesetz (HGrG) hat zu keinen Beanstandungen geführt. 
 
 
Der Vorstand hat dem testierten Jahresabschluss 2023 in seiner Sitzung am 03.07.2024 ausführlich 
diskutiert und einstimmig zugestimmt. 
 
Auf Nachfrage erläutert Herr Meyer die Zusammensetzung und die Begründung der hohen Rück-
stellungen. Diese haben sich in 2023 erhöht, da für strittige Bauprojekte und dem Prinzip der bilan-
ziellen Vorsicht entsprechende Rückstellungen zu bilden waren. Dies hat dann auch das Jahreser-
gebnis beeinflusst, so dass nicht die angestrebten 1.025.000 €, sondern nur 206.000 € als bilanzi-
eller Gewinn ausgewiesen werden konnte.  
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In 2022 haben dagegen die aufgrund der langen, trockenen Witterung sehr hohen Entschädigungs-
leistungen an die Landwirtschaft dazu geführt, dass auch in 2022 das angestrebte Ergebnis nicht 
erreicht werden konnte. 
 
Eine dezidierte Liquiditätsplanung wird in der kaufmännischen Abteilung geführt.  
 
Beschluss: 
Der Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land für das Wirtschafts-
jahr 2023 wird gemäß § 6 Buchstabe e) der Zweckverbandssatzung wie folgt festgestellt: 
 
 Bilanzsumme:  130.709.010,02 € 
 Jahresüberschuss:         205.800,52 € 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 205.800,52 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
 
Gemäß § 6 Buchstabe f) der Zweckverbandssatzung werden dem Vorstand und dem Verbandsvor-
steher für das Rechnungsjahr 2023 Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
 
7 Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger 

Land (WTL) für das Geschäftsjahr 2025 
V-79/2024 

 
Geschäftsführer Meyer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Der vom Vorstand in seiner Sitzung am 20.11.2024 aufgestellte Wirtschaftsplan 2025, bestehend 
aus Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan ist beigefügt. Einzelheiten ergeben sich aus dem Vorbe-
richt. Der Wirtschaftsplan ist ergänzt um die mehrjährige Finanzplanung, bestehend aus der Ent-
wicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel sowie die mehrjährige Ergebnisplanung. 
 
I. Allgemeines  
  
Die Krisen der vergangenen Jahre haben natürlich auch beim WTL zu spürbaren und nachhaltigen 
Veränderungen geführt.  
  
Der WTL als Wasserversorger und somit Teil der so definierten kritischen Infrastruktur hat seine 
Sicherheits- und Notfallkonzepte angepasst und ist hier nun deutlich besser aufgestellt als vor 
Corona und den aktuellen geopolitischen Krisen (Ukraine, Nahost).  
  
Durch den Umbau der Versorgungsstruktur (insbesondere Wasseraufbereitung und Wassergewin-
nung Dörenthe) wird zudem die Klimaresilienz deutlich gesteigert.   
  
Außerdem wird durch die Mischung der Wässer aus Brochterbeck und Dörenthe nördlich des Aa-
sees an der Wagenfeldstraße die Versorgungssicherheit für die Bereiche Ibbenbüren, Recke, Hops-
ten, Mettingen und teilweise auch Lotte, Westerkappeln und Hörstel deutlich erhöht sowie die Grund-
wasservorkommen, gerade auch in Brochterbeck, entlastet.  
  
Der Ausbau von PV- und Windkraftanlagen soll zukünftig die so wichtige Energieversorgung weit-
gehend auf eigene Beine stellen und so unabhängig von den volatilen Energiemärkten machen. 
Zudem trägt der WTL damit signifikant zum Schutz des Klimas bei, dessen Wandel in den letzten 
Jahren durch lange Trockenperioden auf der einen und übermäßige Niederschläge auf der anderen 
Seite auch der WTL deutlich zu spüren bekommen hat.   
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Prägend für den Wirtschaftsplan 2025 sind erneut die Großprojekte Neubau Wassergewinnung und 
Wasseraufbereitung Dörenthe sowie der Abschluss des Neubaus der Hauptwasserleitung von Ib-
benbüren-Schafberg nach Mettingen.  
  
Die Arbeiten für den Neubau der Wasseraufbereitungsanlage und auch der Wassergewinnungsan-
lage Dörenthe sind in allen Teilprojekten entweder abgeschlossen oder stehen kurz vor der Fertig-
stellung.   

  
Auch die Entnahmestation am Dortmund-Ems-Kanal ist inzwischen nach Austausch des ursprüng-
lichen Bauunternehmens fertiggestellt und kann in Kürze in Betrieb genommen werden.  
  
Die Wasseraufbereitungsanlage ist in allen Gewerken im Bau. Dies wird bis Ende 2024 weitest-
gehend abgeschlossen sein. Die Fertigstellung der Elektrotechnik und der Außenarbeiten wird je-
doch erst in 2025 erfolgen können. Gleiches gilt für die Arbeiten an der Wassergewinnungsanlage. 
Nach Fertigstellung aller Anlagenteile wird sich ein ca. 6-monatiger Probebetrieb anschließen.  
  
Trotz des sichtbaren Baufortschrittes konnten noch nicht alle in 2024 geplanten Teilprojekte abge-
schlossen werden und wurden dementsprechend auch noch nicht durch die beteiligten Baufirmen 
abgerechnet.  
  
Die anteiligen Ausgabenansätze werden ebenso wie die dafür bereits aufgenommenen und auch 
aufzunehmenden anteiligen Finanzierungskredite nach 2025 übertragen.  
  
Das Wirtschaftsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 2,7 Mio. € schlie-
ßen. Dies entspricht in etwa dem ursprünglichen Planansatz.  
  
Durch die in 2002 bis 2024 erwirtschafteten Überschüsse (kalkulatorische Abschreibung und kalku-
latorische Zinsen) konnten von früher bestehende Verlustvorträge ausgeglichen (rd. 0,5 Mio. €) und 
Investitionen in einem Gesamtvolumen von inzwischen rd. 19 Mio. € aus den erwirtschafteten Jah-
resgewinnen finanziert werden, was zu einer entsprechenden Verringerung des Kreditbedarfes ge-
führt hat.  
  
Die beschriebenen baulichen Maßnahmen werden sich ab 2025 über steigende (kalkulatorische) 
Abschreibungen und Zinsen dann auch auf die Gebührenkalkulation des WTL auswirken und in 
2025 und 2026 zusammen mit den schon früher angestiegenen Kosten für Material, Dienstleistun-
gen und Personal zu Gebührenanpassungen führen.  
  
Nach der zu erstellenden Gebührenkalkulation für 2025 ist deshalb zur Deckung der Ansätze des 
Erfolgsplanes nach den Vorgaben der Gebührenkalkulation eine Gebührenanpassung im Volumen 
von 1,37 Mio. € erforderlich.  
  
  
II. Erfolgsplan  
  
Der Erfolgsplan weist Gesamteinnahmen in Höhe von rd. 27,5 Mio. € aus. Hieraus lassen sich die 
Gesamtausgaben in Höhe von 25,0 Mio. € finanzieren, so dass danach ein Gewinn von 
2.553.000,00 € verbleibt. Der Gewinn ergibt sich im Wesentlichen aufgrund des Ansatzes von kal-
kulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte sowie der kalkulatorischen Verzin-
sung des Anlagekapitals nach den Vorgaben des § 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
NRW in der Gebührenkalkulation.   
  
Die kalkulatorischen Kosten sind in Summe höher als die in der Handelsbilanz (Erfolgsplan) auszu-
weisenden tatsächlichen Abschreibungen und Zinsen und führen so bei kalkulatorischer Kostende-
ckung zu einem verbleibenden Gewinn in der Handelsbilanz (Erfolgsplan). Der Gewinn steht, wie 
auch nach dem KAG NRW vorgesehen, für Reinvestitionen, aktuell insbesondere WW Dörenthe und 
Rohrnetz, zur Verfügung und verringert nachhaltig den Kreditbedarf.  
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Die geplante Einnahme aus dem Wasserverkauf ergibt sich aufgrund der prognostizierten Abgabe-
mengen und der dargestellten Gebührenerhöhung. Für 2025 wird bei normalen Witterungsbedin-
gungen unter Berücksichtigung der Verbrauchsprognosen der Großabnehmer deshalb mit einer 
Wasserabgabe auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre gerechnet. Insgesamt wird nach 
der obigen Gebührenanpassung dann mit Erlösen aus der Wasserabgabe in Höhe von 25,13 Mio. € 
kalkuliert.   
  
Bei der Kalkulation der Wassergebühr für 2025 wurde die Gebührenunterdeckung aus 2023 nicht 
angesetzt. Eine Ansetzung bzw. Verrechnung kann in den Gebührenkalkulationen 2026 bis 2028 
stattfinden.   
  
Die Erlössituation ermöglicht damit auch wieder den Austausch von sanierungsbedürftigen Rohr-
netzstrecken auf dem bisherigen Niveau. Das langjährige, zuletzt in 2021 aktualisierte Rohrleitungs-
sanierungskonzept gibt hierfür den Takt vor. Die notwendigen Instandhaltungen in der Wasserauf-
bereitung und Wassergewinnung (Regenerierung von Brunnen) können ebenso weiterhin bedarfs-
gerecht durchgeführt werden.  
  
Der Materialaufwand betrifft im Wesentlichen die Kosten für die Stromlieferungen und den Wasser-
bezug von den Stadtwerken Osnabrück.  
  
Die Strombeschaffung erfolgt, wie 2024, auf Basis eines Tranchenmodells und berücksichtigt die im 
Laufe des Jahres schwankenden Einkaufspreise ausgewogen. Trotzdem stellt die Beschaffung ein 
teilwiese nur schwer zu kalkulierendes Risiko dar.  
  
Um unabhängiger vom Strommarkt zu werden, wurden deshalb diverse Projekte zur Eigenstromer-
zeugung begonnen. Je nach Fertigstellung werden nach und nach bisher am Markt eingekaufte 
Mengen durch eigenproduzierten Strom ersetzt. Die Amortisationszeiten sind durch den hohen Ei-
genverbrauchsanteil kurz und so leistet auch der WTL einen wertvollen Beitrag zur Energiewende.  
  
Mit Wirkung zum 01.01.2019 konnte mit den Stadtwerken Osnabrück ein neuer Wasserlieferungs-
vertrag mit einer Laufzeit bis 2029 mit einer Gesamtbezugsmenge von jährlich 800.000 m³ abge-
schlossen werden. Für das Jahr 2025 wird der Bezugspreis entsprechend der vereinbarten Preis-
gleitklausel steigen.   
  
Die Personalkosten berücksichtigen die durch die Tarifparteien vereinbarten Tariferhöhungen des 
TV-V. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für 2025 ff. liegen im Zeitpunkt der Planfeststellung 
noch nicht vor. Für 2025 wurde deshalb nach den deutlichen Anpassungen im Vorjahr mit einer 
durchschnittlichen Kostensteigerung von 2,5 % geplant. Zudem wirken sich die in 2024 vollzogenen 
personellen Anpassungen erstmals ganzjährig aus. Für 2025 ist eine zusätzliche Stelle geplant 
(siehe Stellenplan).  
  
In 2025 werden wesentliche Anlagenteile des neuen WW Dörenthe fertiggestellt und erstmals ab-
geschrieben. Insofern wird der Ansatz der buchhalterischen Abschreibungen deutlich steigen.  
  
Die Zinszahlungen entwickeln sich entsprechend der durchgeführten Darlehensaufnahmen zur Fi-
nanzierung der Neuordnung der Versorgungsstruktur im Tecklenburger Land und den fortlaufenden 
Tilgungen. Seit 2022 sind die Zinsen deutlich gestiegen. Die Aufnahme der noch verbleibenden Dar-
lehen zur Finanzierung der neuen Versorgungsstruktur wird deshalb kostenintensiver.  
 
Aufgrund der Verzögerungen im Bauablauf brauchten auch die vorgesehenen Zahlungen für die 
Errichtung des WW Dörenthe noch nicht in dem erwarteten Umfang geleistet werden. Die vorgese-
hene Kreditaufnahme wurde demgemäß anteilig nach 2025 verlagert. Auch die Zinsbelastung wird 
deshalb erst ab 2025/2026 voll wirksam.  
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich unter Berücksichtigung eintretender Preis-
steigerungen auf dem Planniveau der Vorjahre.  
  
Die Steuerbelastung ergibt sich aus dem prognostizierten Jahresergebnis.  
  
 
  
III. Vermögensplan  
  
Der Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 23,010 Mio. € nimmt die 
Planansätze aus 2024 auf und führt diese nach dem vorgesehenen Bauablauf fort. Die grundlegen-
den Projekte zur Neuordnung der Versorgungsstruktur sollen fertiggestellt werden. Wesentliche 
Maßnahmen hierbei sind der komplette Neubau der Wassergewinnung in Dörenthe und der paral-
lele Neubau der Wasseraufbereitungsanlage (Wasserwerk). Auf die Ausführungen zu den Einzel-
positionen des Vermögensplanes wird verwiesen.  
  
Daneben fallen Ausgaben für Netzerweiterungen und Neuanschlüsse als Folge der Erschließung 
neuer Baugebiete sowie notwendige Leitungserneuerungen zur Kapazitätsverbesserung im Rah-
men des Rohrnetzsanierungs- und -instandhaltungskonzeptes an.  
  
Zur Verbesserung der Versorgungssituation und aufgrund von erhöhten Kapazitätsanforderungen 
eines Großabnehmers sind Leitungsverstärkungen im Bereich der Transportleitung nach Mettingen 
(Fertigstellung) und der Ortsversorgungsleitungen in Mettingen erforderlich.   
  
Infolge des hohen Investitionsvolumens sind Neukreditaufnahmen in Höhe von 12,2 Mio. € vorge-
sehen. Diese Kredite beinhalten die Finanzierung der teilweise aus 2024 übernommenen Investiti-
onsanteile.  

  
  

IV. Finanz- und Ergebnisplanung  
  

Die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2028 weist Investitionen in Höhe von rd. 55,0 Mio. € aus.  
  
Als wichtigste Projekte sind darin enthalten:  

1. Wasserwerk Dörenthe: Neubau Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Entnahmebau-
werk DEK, verbindende Rohrleitungen, Neubau Grundwassermessstellennetz  

2. Neubau Transportleitung Ibbenbüren/Schafberg – Mettingen  

3. Leitungsbau DA 225 in Mettingen  

4. Neubau DMA Mettingen  

5. Wasserwerk Brochterbeck: Anpassung der Mittelspannungsschaltanlage  

6. Wasserwerk Brochterbeck: Umrüstung Reinwasserpumpwerk  

7. Wasserwerk Brochterbeck: Erneuerung Notstromaggregat  

8. Neubau Freiflächen PV-Anlagen am WW Brochterbeck und WW Schollbruch  

9. Neubau Windkraftanlage am WW Brochterbeck  

10. Neubau Windkraftanlage am WW Dörenthe  

11. Wasserrechtsverfahren Dörenthe, Lehen, Lengerich  
  
Der dargestellte Investitionsumfang für den Zeitraum von 2024 bis 2028 ist ohne Darlehensaufnah-
men nicht realisierbar. Das Darlehensvolumen wird sich demnach bis zum Ende des Jahres 2028 
von 49,3 Mio. € zum 01.01.2024 um 7,8 Mio. € auf dann 57,1 Mio. € erhöhen mit entsprechend er-
höhter Zins- und Tilgungsbelastung.   
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Um kurz- und langfristig vom noch Anfang 2022 sehr niedrigen Zinsniveau zu profitieren, wurde eine 
gestaffelte Kreditstrategie entwickelt. Ein Teil der notwendigen Kredite konnte mit einer Zinsfixierung 
von 20 bis 30 Jahren abgeschlossen werden. Auch die für 2025 vorgesehen Kredite sollen diese 
Zinslaufzeiten enthalten. Aufgrund der beschriebenen Bauzeitverlängerung wurden auch die Darle-
hensaufnahmen in Teilen nach 2025 verlagert.  
  
Zusätzlich zu den zuvor bereits beschriebenen Gebührenanpassungen wird bei gleichbleibendem 
Instandhaltungsniveau, die immer noch hohe Investitionstätigkeit infolge des dadurch bedingt weiter 
stark ansteigendem Abschreibungsniveaus neben anderen Effekten (Personalkostensteigerungen, 
Entwicklung Wasserabsatz Großkunden, rückläufige Erträge aus der Auflösung von Anschlussbei-
trägen und Hausanschlusskosten, Verstärkung der investiven Leitungssanierung) bis 2028 zu Ge-
bührenerhöhungen in Höhe von weiteren rd. 15 Cent/m³ führen müssen.   
  
Als Gegenmaßnahme zur Unsicherheit an den Strommärkten hat der WTL ein Energiekonzept er-
stellt, um so weit wie möglich eine Eigenversorgung mit Strom zu gewährleisten. Hier kommt in erster 
Linie der Neubau von PV-Anlagen und ggf. Windkraftanlagen in Frage. Der produzierte Strom soll 
so weit wie möglich durch den WTL selbst genutzt werden. Es ergeben sich auf dem aktuellen Strom-
preisniveau sehr geringe Amortisationszeiten.  
  
Außerdem wird das zertifizierte Energiemanagement weiter intensiviert. Hieraus sollen sich weitere 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energieoptimierung ergeben. Außerdem leistet der WTL 
hierdurch einen wertvollen Beitrag zu CO2-Reduzierung. Klimaschutz hat deshalb auch einen deut-
lich höheren Stellenwert im Zielkonzept des WTL erhalten.  
  
Auch die zukünftigen Wasserabgabemengen haben signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der 
Gebührensätze.  
  
  
V. Stellenplan  

  
Der Stellenplan 2025 enthält zwei zusätzliche und damit insgesamt 88 Planstellen.   
  
Agraringenieur/-in  
  
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Kooperation mit der Landwirtschaft in den Wasser-
einzugsgebieten zunehmend personal- und beratungsintensiv ist. Außerdem entsteht durch diverse 
Maßnahmen zur Verringerung der Belastung des vor Ort gebildeten Grundwassers durch landwirt-
schaftliche Einträge und die durch die Wasserförderung veranlassten Entschädigungszahlungen ein 
inzwischen sehr hoher Kostenanteil an den Gesamtkosten des WTL.  
  
Der WTL hat aktuell keinen Mitarbeiter mit entsprechender Fachexpertise, um den Vertretern der 
Landwirtschaft „auf Augenhöhe“ als Gesprächs-, Diskussions- und Ansprechpartner zur Verfügung 
zu stehen und die eingeleiteten Maßnahmen zu betreuen sowie getroffene Vereinbarungen zu über-
wachen. Dies soll durch die Einstellung eines/r Agraringenieurs/in verbessert werden.  
  
Ingenieur/-in Wasserwirtschaft, Versorgungstechnik, Verfahrenstechnik  
  
Die Stelle soll für den WTL die Verfügbarkeit und Qualität der für die Vielzahl der Baumaßnahmen 
notwendigen ingenieurtechnischen Planungen und Leistungen erhöhen. Dies ist aktuell extern nur 
noch sehr schwer möglich. Zudem werden diese Leistungen immer kostenintensiver abgerechnet.  
  
Die beiden technischen Leiter werden voraussichtlich noch im Planungszeitraum in den Ruhestand 
eintreten. Hier kann somit rechtzeitig ein Know-how-Transfer stattfinden und eine mögliche Nach-
folge eingearbeitet werden.  
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Beschluss: 
Gemäß § 6 Buchstabe d) der Zweckverbandssatzung wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 

§ 1 
 
Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 werden festgesetzt: 
 

Erfolgsplan mit Erträgen von: 
                   mit Aufwendungen von: 
                   mit einem Jahresgewinn von: 

27.503.000,00 € 
24.950.000,00 € 
  2.553.000,00 € 

  
Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen von je 23.010.000,00 € 
  
mit Verpflichtungsermächtigungen von   6.080.000,00 € 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen im Vermögens-
plan erforderlich ist, wird auf 12.200.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Stellenplan wird, wie auf den Seiten 48 ff des Planes dargestellt, mit 88 Planstellen beschlos-
sen. 
 
Der mehrjährigen Finanz- und Ergebnisplanung 2024 bis 2028 wird, wie auf den Seiten 40 - 47 des 
Planes dargestellt, zugestimmt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2025 ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
 
8 Verschiedenes, Mitteilungen 

 
 
 
9 Termine V-80/2024 

 
1. Im Laufe des Jahres 2025 sollen wiederum Anlagen und Baustellen des WTL besichtigt werden. 

Als Termin wird Freitag, 29.08.2025 um 14:30 Uhr vorgeschlagen. 
 
2. Als Termin für die nächste turnusmäßige Verbandsversammlung wird Montag, 08.12.2025, 

15:30 Uhr vorgeschlagen.  
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Vorsitzender der Verbandsversammlung Gerd Hasenkamp schließt die Sitzung der Verbandsver-
sammlung um 17:10 Uhr und bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern für Ihre Teilnahme. 

 
 

 
 

 
Ibbenbüren, 11. Dezember 2024 
 

   

 gez. Hasenkamp gez.  Brandebusemeyer   gez. Meyer  

Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung 

Mitglied der Verbandsver-
sammlung 

Schriftführer 

 
 

 Anlage: PowerPoint Präsentation 

 Anlage: Bericht des Geschäftsführers 



 
 
 

 
 
 

 
Vorlage V-66/2025 

 
zu TOP 4 der Tagesordnung 

Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2025 
 
Mitteilung, Verschiedenes 
Wahl des/der Vorsitzenden und des/der stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsver­
sammlung 
 
Gemäß § 5 Abs. 6 der Zweckverbandssatzung wählt die Versammlung aus ihrer Mitte die  Vorsit-
zende/den Vorsitzenden sowie die jeweilige Stellvertretung. Bei der Wahl wird nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl in einem Wahlgang geheim abgestimmt. Im Übrigen findet die Wahl § 67 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sinngemäß Anwendung. 
 
 
 
Anlage(n): 
Anlage 1: Mitglieder und Vertreter.xlsx   



Vorname Partei/Funktion

Lütkehues Christoph CDU

Büscher Reiner CDU

BM Kleine-Harmeyer Ludger CDU

Raschke Markus

BM Ostholthoff David SPD

Ungruh Christian

Löchte Thorsten CDU

Witte Andreas CDU

Rohlmann Markus CDU

Schrameyer Friederike CDU

Jung Wolfgang SPD

Jung Ursula SPD

Muhmann Lars Bündnis 90/Die Grünen

Graw Elisabeth Bündnis 90/Die Grünen

BM Schrameyer Marc SPD

Burlage Martin

Menger Dennis CDU

Brinkhues Sonja Vertreter der Verbandsversammlung CDU

Sackarndt Ulrike CDU

Schönfeld Philip Vertreter der Verbandsversammlung CDU

Stallbörger Marion CDU

Otte Oliver Vertreter der Verbandsversammlung CDU

Wernsmann Jan-Erik CDU

Neyer Fabienne Vertreter der Verbandsversammlung CDU

Bosse Jürgen SPD

Siemon Christoph SPD

Miethe Paula SPD

Veit Renate Vertreter der Verbandsversammlung SPD

Völler Karl-Heinz SPD

Rolke Andreas SPD

Becker Georg-Friedrich Bündnis 90/Die Grünen

Nitsche Christian Bündnis 90/Die Grünen

Overmeyer Susanne IFI

Lienesch Christian IFI

Spieker Tim FDP

Unnerstall Christian Vertreter der Verbandsversammlung FDP

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitgliedskommune: Ibbenbüren 

Verbandsvorsteher

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglieder und deren Vertreter

 der Verbandsversammlung des Wasservesorgungsverbandes 

Tecklenburger Land

Mitgliedskommune: Hörstel 

Nachname Personenkreis

Mitgliedskommune: Hopsten 

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

1

Verbandsversammlung am 08.12.2025
Anlage 1 zu TOP 4

Hinnah, Evelyn
Rechteck



Hohnhorst Michael Die Linke

Brügge Luca-Noel Vertreter der Verbandsversammlung Die Linke

Mitgliedskommune: Ladbergen

BM Buller Torsten

Lutterbei Tim

Kuck Andreas CDU

Reiß Joachim Bündnis 90/Die Grünen

Mitgliedskommune: Lengerich

Lammert Frank

BM Schilling Björn Vertreter der Verbandsversammlung SPD

Otte Reinhard SPD

Webers Natalie SPD

Hasenkamp Gerd CDU

Reiher Klaus CDU

Kattmann Alexandra Bündnis 90/Die Grünen

Krasting Marion Bündnis 90/Die Grünen

Schneider Dieter AfD

Fechner Gabriele AfD

Mitgliedskommune: Lienen

Kätker Heiner CDU

Huneke Karsten SPD

BM Strietelmeier Arne

Püttcher Daniel

Mitgliedskommune: Lotte

Brandebusemeyer Hermann SPD

Hahn Thomas Vertreter der Verbandsversammlung SPD

BM Middelberg Philip Mitglied der Verbandsversammlung SPD

Tepe Petra

Wascher Steffen Mitglied der Verbandsversammlung CDU

Petersson Horst CDU

Mitgliedskommune: Mettingen

Beckemeier Dieter CDU

Schaphaus Ludger CDU

Kümper Jens SPD

Tegeder Steffen SPD

BM Rählmann Christina SPD

Böhmann Jürgen

Mitgliedskommune: Recke

Stegemann Lothar CDU

Dierkes Jens CDU

BM Vos Peter

Spenthof Peter SPD

Berghaus Manfred KBR

Finke Christoph KBR

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Mitglied der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung

Vertreter der Verbandsversammlung
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Mitgliedskommune: Steinfurt

Rehers Carsten

Dr. Winters Rolf

Grunendahl Wilfried CDU

Börgel Christoph CDU

Gerweler Markus SPD

Siemering Ralf SPD

Mitgliedskommune: Tecklenburg

BM Streit Stefan SPD

Wallmeyer Ansgar

Fortmeyer Wieland CDU

Wierwille Markus Vertreter der Verbandsversammlung CDU

Mitgliedskommune: Westerkappeln

BM Schulte Niklas SPD

Schiller Katharina

Raddatz Winfried SPD

Kuhlenbeck Holger Bündnis 90/Die Grünen

Leyschulte Birgit CDU

Nieporte Dennis CDU

Stand 27.11.2025
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Vorlage V-67/2025 

 
zu TOP 5 der Tagesordnung 

Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2025 
 
Mitteilung, Verschiedenes 
Wahl des Vorstandes 
 
Die Amtszeit des Verbandsvorstehers und der weiteren Mitglieder des Vorstandes und ihrer Stell-
vertreter ist abgelaufen. Die Neuwahl erfolgt gemäß § 6 Buchstabe c) der Zweckverbandssatzung 
durch die Verbandsversammlung. 
 
Der Vorstand besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung aus dem Verbandsvorste-
her/der Verbandsvorsteherin und 8 Mitgliedern. Der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin hat 
in Bezug auf seine/ihre Funktion eine 1. und eine 2. Stellvertretung, die jeweils zugleich Vorstands-
mitglied ist. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stellvertretung. 
 
Gemäß § 8 Absatz 2 der Zweckverbandssatzung werden der Verbandsvorsteher/die Verbandsvor-
steherin und die Stellvertretenden aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustim-
mung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediens-
teten der Verbandsmitglieder gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder werden aus dem Kreise der 
Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung 
ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten 
der Verbandsmitglieder gewählt. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
Vorlage V-63/2025 

 
zu TOP 7 der Tagesordnung 

Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2025 
 
Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (WTL) für das Ge­
schäftsjahr 2024 
 
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner, Düsseldorf ist die Abschluss-
prüfung für das Wirtschaftsjahr 2024 durchgeführt worden. Der Bestätigungsvermerk vom 
16. Juni 2025 sowie der Jahresabschluss 2024 mit Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung nebst Anhang sind als Anlage beigefügt. 
 
Der Vorstand hat dem testierten Jahresabschluss 2024 in seiner Sitzung am 09.07.2025 ausführlich 
diskutiert und einstimmig zugestimmt. 
 
 
 
Beschlussentwurf: 
Der Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land für das Wirtschafts-
jahr 2024 wird gemäß § 6 Buchstabe e) der Zweckverbandssatzung wie folgt festgestellt: 
 
 Bilanzsumme:  142.025.333,30 € 
 Jahresüberschuss:      3.107.125,39 € 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 3.107.125,39 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
 
Gemäß § 6 Buchstabe f) der Zweckverbandssatzung werden dem Vorstand und dem Verbandsvor-
steher für das Rechnungsjahr 2024 Entlastung erteilt. 
 
 

 
 
Anlage(n): 
Anlage 1 Jahresabschluss 2024   
Anlage 2 Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2024  



Jahresabschluss 2024

mit Lagebericht



W a s s e r ve rs o rg u n gs v e rb a n d

Te c k l e n b u rg e r  L an d (WTL )

I b b e n b ü r e n































W a s s e r ve rs o rg u n gs v e rb a n d

Te c k l e n b u rg e r  L an d (WTL )

I b b e n b ü r e n
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Anlage 2 zu TOP 7  

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Ibbenbüren 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger 
Land, Ibbenbüren – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 
Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Verbandes zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 der Gemeindeordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Verband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen.  
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Verbandes zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 der Gemeindeordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter  
www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie/eine 
weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil 
unseres Bestätigungsvermerks. 

 
Düsseldorf, 16. Juni 2025 Göken, Pollak und Partner 
 Treuhandgesellschaft mbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 

  
 
 (Reuter) (Pencereci) 

      Wirtschaftsprüfer        Wirtschaftsprüfer 
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zu TOP 8.1 der Tagesordnung 

Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2025 
 
Gebührenkalkulation 2026 
 
Die Gebührenkalkulation des WTL wurde aufgrund des Urteils des OVG Münster vom 17.05.2022 
und der gesetzgeberischen Reaktion der Landesregierung NRW durch die am 15.12.2022 in Kraft 
getretenen Neuregelung des § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 KAG NRW in Bezug auf die kalkulatori-
schen Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen überarbeitet und neu aufgestellt. 
 
Seit der Gebührenkalkulation 2024 werden sowohl die Abschreibungen auf Wiederbeschaffungs-
zeitwerte als auch eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals nach den Vorgaben des § 6 KAG 
gebührenwirksam berücksichtigt. Die entsprechenden Kalkulationsprämissen werden nun im Rah-
men der Gebührenkalkulation 2026 fortgeführt.  
 
Der Gebührenrechnung kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt 
werden. Der vorliegenden Kalkulation liegt der Kalkulationszeitraum vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 
zugrunde. Der Jahreszeitraum wurde gewählt, da Zeitpunkt und Höhe der Investitionen zur Umset-
zung der Versorgungsstruktur und die Fertigstellung des Neubaus der Wassergewinnungs- und 
Wasseraufbereitungsanlage in Dörenthe für die Zeit nach 2026 und deren konkreten Auswirkungen 
auf die Gebührenkalkulation noch nicht hinreichend gewiss sind.  
 
Die Gebühr ist nach der Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage zu bemessen (Wirklich-
keitsmaßstab). Die Erhebung einer Grundgebühr neben der Verbrauchsgebühr ist zulässig. 
 
Dieser Gebührenkalkulation liegt die zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierte Entwicklung der Erträge, 
Aufwendungen und Investitionen in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2026 zugrunde, der für die 
Gebührenkalkulation um nicht ansetzbare bzw. zusätzlich anzusetzende Positionen verändert 
wurde.  
 
Im Einzelnen sind dabei folgende Annahmen und Berechnungen durchgeführt worden: 
 
1. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
 
Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört nach § 6 Abs. 2 KAG NRW auch eine 
angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Dabei stellt das aufgewandte Kapital den 
Wert des um Zuschüsse (auch Baukostenzuschüsse) korrigierten Restbuchwertes des Anlagever-
mögens dar. Datengrundlage für die Festlegung des Kalkulationszinssatzes ist der Mittelwert der 
Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten aus den ver-
gangen 30 Jahren. Dieser Zinssatz beträgt aktuell 2,760 %. Diese Methode zur Ermittlung des Kal-
kulationszinssatzes ist Ergebnis der Änderung des § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 KAG NRW. 
 
Für die so ermittelte Verzinsung des Anlagekapitals ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe 
von 1.093.241 €. Dieser Betrag liegt noch deutlich unterhalb der für 2026 prognostizierten tatsächli-
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chen Fremdkapitalzinsen. Der Ansatz dieser Werte neben der Abschreibung auf Wiederbeschaf-
fungszeitwerte ist möglich. 
 
2. Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte 
 
Das KAG NRW räumt die Möglichkeit ein, auch Abschreibungen auf mögliche Wiederbeschaffungs-
zeitwerte für Zwecke der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und somit für Zwecke der 
Deckung durch die Wassergebühr in Ansatz zu bringen. Nach den Berechnungen ergibt sich für 
2026 beim Wasserversorgungsverband ein Abschreibungsvolumen in Höhe von 9.682.000 €. Eine 
Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer im Jahr 2023 hat die systemische Richtigkeit der Ermittlung der 
kalkulierten Beträge ergeben. 
 
Die Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte ergibt sich durch die Multiplikation der An-
schaffungswerte mit der Summe der sich jährlich ergebenden Preissteigerungskoeffizienten je An-
lagegut unter Berücksichtigung der jeweiligen Abschreibungsdauer. Für die Erhöhung des Ansatzes 
der kalkulatorischen Abschreibung war für 2026 die Berücksichtigung von Abschreibungen für die 
erstellten Anlagen der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung in Dörenthe verantwortlich.  
 
Eine notwendige anteilige Gebührenerhöhung in Höhe von rd. 750.000 € geht fast vollständig auf 
die Erhöhung der kalkulatorischen Abschreibungen aufgrund der unterjährigen Fertigstellung des 
WW Dörenthe zurück. 
 
3. Auflösung Baukostenzuschüsse 
 
Die Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von rd. 892.000,00 € wird in dieser Kalkulation 
gebührenmindernd berücksichtigt. Die nicht gebührenmindernde Auflösung der Baukostenzu-
schüsse ist nach dem KAG NRW im Gegensatz zu anderen Kommunalabgabengesetzen der Län-
der möglich. 
 
Für die Berücksichtigung der Auflösungsbeträge in der Gebührenkalkulation spricht, dass die Auf-
lösung in § 22 Abs. 3 EigVO und auch nach den steuerlichen Vorschriften (A 34 EStR) vorgesehen 
ist. Im Übrigen wurden die gezahlten Beiträge im Steuerrecht für Zwecke der Gewerbekapitalsteuer 
in früheren Jahren als Schuldposten anerkannt. Diese Qualifizierung als Schuldposten wurde damit 
begründet, dass die Beträge voraus gezahltes Entgelt seien, dass das spätere laufende Entgelt ent-
sprechend mindert. 
 
Insgesamt wird jedoch seitens des Kommunalabgabengesetzes eine nicht gebührenmindernde Auf-
lösung der Ertragszuschüsse verlangt. Allerdings sprechen die Handhabe im Bereich der Versor-
gungswirtschaft sowie die Besonderheiten (teilweise gebührenerhöhende Wirkung der Erneuerung 
inhaltsgleicher Rohrnetzstrecken) im Bereich des Wasserversorgungsverbandes auch dafür, die 
Auflösungsbeträge dem Wasserkunden durch eine Verminderung des Wasserpreises zugute-kom-
men zu lassen.  
 
Die Behandlung des Ansatzes der Auflösung der Ertragszuschüsse entspricht somit dem der Vor-
jahre und führt zu einer Entlastung der Gebührenzahler. 
 
4. Abgabemengen 
 
Die angesetzte Menge für 2026 bewegt sich mit 9.085.000 m³ auf einem durchschnittlichen Niveau 
der letzten Jahre und berücksichtigt die Verbrauchsprognosen für die Großverbraucher nach heuti-
gen Erkenntnissen. 
 
5. Ausgleich von Gebührenüber- und Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren 
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Im Rahmen der Nachkalkulation der in 2024 veranlagten Gebührensätze wurde eine Kostenunter-
deckung in Höhe von 1.040.000 € ermittelt. Die Kostenunterdeckung in Höhe von 2.475.000 € aus 
2023 wurde bislang ebenfalls nicht angesetzt bzw. verrechnet. 
 
Für 2025 wird aufgrund des aktuellen Geschäftsverlaufes mit einer Kostendeckung gerechnet.  
Im Rahmen dieser Kalkulation wurde ein Ausgleich bestehender Unterdeckungen aus Vorjahren in 
Höhe von 517.000 € angesetzt. Ein höherer Ansatz ist möglich, würde allerdings zu einer weiteren 
Erhöhung der Gebühr führen. Durch den Ansatz in beschriebener Höhe wird ein Gebührenniveau 
erreicht, das dem nötigen Gebührenvolumen für 2027 gemäß Vorauskalkulation entspricht und bei 
plangemäßer Entwicklung eine gleichbleibende Verbrauchsgebühr bedeuten würde. 
 
Nach 6 Abs. 4 KAG ist der Ausgleich der Unterdeckung innerhalb von 4 Jahren möglich und kann 
somit im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulationen erfolgen. Die Unterdeckung aus 2023 kann 
noch 2027, die Unterdeckung aus 2024 bis 2028, angesetzt werden.  
 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 10.09.2025 den möglichen Ausgleich der aus Vorjahren be-
stehenden Unterdeckung ausführlich diskutiert und beschlossen, eine gebührenerhöhende weitere 
Verrechnung der Unterdeckungen für 2026 nicht vorzunehmen. Ggfls. kann dies in Folgejahren (teil-
weise) nachgeholt werden, wenn nicht erwartete Unterdeckungen entstehen sollten. Alternativ wäre 
bei notwendigem Finanzierungsbedarf ein zusätzlicher Kredit aufzunehmen. Die Gebührenwirkung 
beider Alternativen ist nahezu gleich. Eine zwingende Notwendigkeit zum Ausgleich Gebührenun-
terdeckungen über die Gebührenkalkulationen der Folgejahre besteht somit nicht. 
 
6. Gebührenanpassung 
 
Zur Abbildung der so ermittelten notwendigen Gebührenerhöhung sind Anpassungen der Ver-
brauchs- und/oder Grundgebühr erforderlich. Insgesamt ist eine Gebührenanpassung im Volumen 
von 1.267.000 € notwendig. 
 
Im Vorjahr ist die Grundgebühr aufgrund des vorwiegenden Einflusses der vom tatsächlichen Ver-
brauchsverhalten unabhängigen Abschreibungen deutlich angehoben worden (9,8%). Die Ver-
brauchsgebühr wurde demgegenüber nur um 4,3% angehoben. Vorherige Gebührenerhöhungen 
erfolgten regelmäßig über die Verbrauchsgebühr. 
 
Die klimatischen Änderungen in den letzten Jahren haben immer wieder zu Versorgungsengpässen 
sowohl im Bereich der Wassergewinnung als auch des Wassertransportes geführt, denen auch der 
WTL mit der Forderung nach sparsamerem und achtsamerem Umgang mit der wertvollen Res-
source Trinkwasser begegnet ist. Um diesbezüglich Lenkungswirkung zu entfalten, wurden die Ge-
bührenerhöhungen in der Vergangenheit zudem ausschließlich über die Verbrauchsgebühr abgewi-
ckelt, um so einen Anreiz zum sorgsamen Umgang mit Wasser zu setzen. 
 
Bereits im Vorjahr wurde diskutiert, nach deutlicher Anpassung der Grundgebühren in 2025 die für 
2026 notwendige Gebührenerhöhung allein über die Verbrauchsgebühr abzuwickeln.   
 
Um die vorgeschlagene Gebührenerhöhung allein über die Verbrauchsgebühr abzuwickeln, wäre 
eine Erhöhung von 14 Cent/m³ auf 2,07 €/m³ netto erforderlich. 
 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 10.09.2025 der Verbandsversammlung einstimmig empfoh-
len, der vorgelegten Gebührenkalkulation 2026 zuzustimmen und die entsprechende Satzungsän-
derung herbeizuführen. 
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Beschlussentwurf: 
Die Verbandsversammlung stimmt der vorliegenden Gebührenkalkulation zu und beschließt, den 
§ 8 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ der Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserversor-
gungsverbandes Tecklenburger zum 01.01.2026 wie folgt zu ändern: . 
 
§ 8 Abs. 4 erhält folgende Neufassung: 
 
„Die Verbrauchsgebühr beträgt netto 2,07 €/m³. Die Verbrauchsgebühr gilt zuzüglich der gesetzlich 
vorgeschriebenen Umsatzsteuer“. 
 
 

 
 
Anlage(n): 
Anlage 1: Gebührenkalkulation 2026   
Anlage 2: Nebenrechnungen   



Gebührenkalkulation 2026 Verbandsversammlung am 08.12.2025

 Anlage 1 zu TOP 8.1

Bezeichnung
Nachkalkulation 

2024
€

Prognose
2025

€

GuV
2026

€

 Kalkulation
2026

€

1. Materialaufwand (1) 3.423.756 3.350.000 3.365.000 3.365.000

2. Aufwand für bezogene Leistungen (2) 5.076.801 4.475.000 3.064.000 3.064.000

3. Material gesamt 8.500.558 7.825.000 6.429.000 6.429.000

4. Personal A 4.976.163 5.360.000 5.669.000 5.669.000

5. Personal B 1.470.004 1.575.000 1.699.000 1.699.000

6. Personal gesamt 6.446.167 6.935.000 7.368.000 7.368.000

7. Abschreibungen (3) 7.930.068 8.655.000 6.310.000 9.682.000

8. sonstige betriebliche Aufwendungen (4) 2.560.069 2.495.000 2.648.000 2.593.000

9. Aufwendungen gesamt 25.436.861 25.910.000 22.755.000 26.072.000

10. Zinsen + ähnliche Aufwendungen (5) 1.198.868 965.000 1.385.000 1.093.000

11. Gewerbesteuer + sonstige Steuern (6) 691.846 630.000 1.389.000 723.000

12. Gewinn-/Überdeckung/Unterdeckung(-) -1.039.924 0 2.876.000 517.000

13. Summe gebührenfähige Aufwendungen 26.287.650 27.505.000 28.405.000 28.405.000

14. Aktivierte Eigenleistungen -904.931 -920.000 -705.000 -705.000

15. Erträge Weiterverteiler -82.187 -80.000 -87.000 -87.000

16. Auflösung der Ertragszuschüsse -892.374 -865.000 -892.000 -892.000

17. sonstige Erträge incl. Zinsen -1.119.210 -690.000 -625.000 -625.000

18. Benötigtes Gebührenvolumen 23.288.949 24.950.000 26.096.000 26.096.000

19. Unterdeckung/Auflösung Verbindlichkeit(-) 9.000 9000 0 0

Davon (18) aus Grundgebühr -6.520.525 -7.195.000 -7.347.000 -7.347.000

Davon (18) aus Verbrauchsgebühr 16.777.423 17.755.000 18.749.000 18.749.000

Wasserabgabe in cbm 9.063.580 9.225.000 9.085.000 9.085.000

Wassergebühr je cbm 1,85 1,93 2,07 2,07

(1) Materialaufwand: insb. Stromkosten, Wasserbezug von Stadtwerke Osnabrück
(2) Aufwand für bezogene Leistungen: insbesondere Instandhaltungsaufwand
(3) Abschreibungen: in GuV handels- und steuerrechtlich teilweise degressiv, in Gebührenkalkulation kalkulatorisch nur linear 
     auf Wiederbeschaffungszeitwerte
(4) in Gebührenkalkulation ohne Anlagenabgang (nicht ansatzfähig)
(5) Zinsaufwand: in GuV Fremdkapitalzins, in Gebührenkalkulation = 1.093.000 €, Begründung siehe textliche Erläuterungen
(6) Körperschaftsteuer ist Gewinnverwendung und damit in Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig



Nebenrechnungen: Verbandsversammlung am 08.12.2025
Anlage 2 zu TOP 8.1

€ € €
Kalkulatorische Verzinsung: Aufgewandtes Vermögen:

(auf Basis der Bilanzwerte zum 31.12.2024)

Immaterielle Vermögensgenestände 1.328.968
abzgl. Geleistete Anzahlungen -272.313 1.056.655

Sachanlagen 120.360.177
abzgl. Anlagen in Bau -39.713.268 80.646.909 81.703.564

vom Anlagevermögen abgesetzte Zuschüsse 2.531.850
Summe aufgewandtes Vermögen 84.235.414

Abzugskapital:
Ertragszuschüsse zu Buchwerten 22.873.821
vom Anlagevermögen abgesetzte Zuschüsse 2.531.850
Zuschüsse zum Eigenkapital 19.219.559
Summe Abzugskapital 44.625.230

Aufgewandtes Kapital 39.610.184
Zinssatz gpaNRW (für Kalk. 2026) 2,760%
Verzinsung des aufgewandten Kapitals 1.093.241

Kalkulatorische Abschreibung lineare Abschreibung 2026 auf Grundlage Bilanz 2024 7.393.217
auf Wiederbeschaffungszeit- lineare Abschreibungen Zugänge 2025 (100%) 116.337
werte (WBZW): lineare Abschreibungen Zugänge 2026 (50%) 2.172.876

kalkulatorische Abschreibungen gesamt 2026 9.682.430

Auflösung Baukostenzuschüsse: Eine Auflösung der Baukostenzuschüsse (incl. Auflösung Sonderposten) in Höhe von
850.792 € wird in dieser Kalkulation gebührenmindernd berücksichtigt. Die nicht
gebührenmindernde Auflösung der Baukostenzuschüsse ist nach dem KAG NW möglich.



 
 
 

 
 
 

 
Vorlage V-62/2025 

 
zu TOP 8.2 der Tagesordnung 

Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2025 
 
§ 8 Abs. 4 Neufestsetzung der Benutzungsgebühr 
hier: Satzungsänderung 
 
Die Satzung in der bisherigen Form ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Auf Basis des Beschlusses zu TOP 8.1 ergibt sich die als Anlage 2 beigefügte XXVIII. Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land. 
 
 
 
Beschlussentwurf: 
Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 6 Buchstabe a) der Zweckverbandssatzung die Än-
derung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung vom 05.12.1981 in 
Form der XXVIII. Änderung. Die XXVIII. Änderung ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
 

 
 
Anlage(n): 
Anlage 1: Satzung   
Anlage 2: XXVIII. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung   



Beitrags- und Gebührensatzung
zur Wasserversorgungssatzung

des Zweckverbandes
„Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“

vom 15. Dezember 1981
zuletzt geändert am 11. Dezember 2024

gültig ab 01.01.2025

Verbandsversammlung am 08.12.2025
Anlage 1 zu TOP 8.2

Hinnah, Evelyn
Rechteck
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Aufgrund des § 8 Absatz 4 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW S. 136) 
und der § 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
05. März 2024 (GV. NRW S. 155) hat die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes „Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“ in ihrer Sitzung am  
11. Dezember 2023 folgende XXVII. Änderungssatzung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Wasserversorgungssatzung vom 15. Dezember 1981 (zuletzt geändert 
am 15. Dezember 2023) beschlossen:

§ 1 
Anschlussbeitrag

Der Zweckverband „Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“ erhebt zum 
Ersatz seines durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage einen Anschlussbeitrag.

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht

	 (1)	 Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage angeschlossen werden können und für die

		  a)	eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut 
oder gewerblich genutzt werden können;

		  b)	eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach 
der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
Entwicklung in den dem Zweckverband angehörenden Mitgliedsgemeinden 
zur Bebauung anstehen.

	 (2)	 Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen.

	 (3)	 Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grund-
stücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet.

§ 3 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz

	 (1)	 Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Als Grundstücks-
fläche gilt:

09. Dezember 202409. Dezember 2024

Hinnah, Evelyn
Textfeld
09. Dezember 2024
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		  a)	Bei Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf 
die der Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzung bezieht,

		  b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht,
		  aa)	 bei Grundstücken gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe b), die an die Wasserver-

sorgungsanlage angrenzen, die Fläche von der Erschließungsanlage bis 
zu einer Tiefe von 40 m,

		  bb)	 bei Grundstücken gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe b), die nicht an die Was-
serversorgungsanlage angrenzen oder lediglich durch einen dem Grund-
stück dienenden Weg mit dieser verbunden sind, die Fläche von der der 
Wasserversorgungsanlage zugewandten Grundstücksseite bis zu einer 
Tiefe von 40 m. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zum Grundstück herstellen, bleiben unberücksichtigt.

In den Fällen aa) und bb) ist bei darüber hinausgreifender baulicher oder gewerbli-
cher Nutzung des Grundstückes zusätzlich die Tiefe der übergreifenden Nutzung zu 
berücksichtigen.
		  cc)	 bei bebauten Grundstücken im Außenbereich die Fläche, die sich aus der 

Grundfläche der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen 
Baulichkeiten (Gebäude) geteilt durch die Grundflächenzahl 0,15 ergibt.

	 (2)	 Die nach Abs. 1 ermittelte Fläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit 
einem Vomhundertsatz vervielfacht, der im einzelnen beträgt:

		  1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit	 100 v. H.
		  2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit	 120 v. H.
		  3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit	 140 v. H.
		  4. bei viergeschossiger Bebaubarkeit	 150 v. H.
		  5. bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit	 160 v. H.
		  6. bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit	 170 v. H.
		  7. für jedes weitere Geschoss zusätzlich	 5 v. H.

	 (3)	 Maßgebend für die Zahl der Vollgeschosse (Abs. 2) sind im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes dessen höchstzulässige Festsetzungen. Enthält der 
Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl, so gilt als Zahl der Vollgeschosse 
die durch drei dividierte Baumassenzahl, wobei auf die volle Zahl der Vollge-
schosse aufgerundet wird. Weist der Bebauungsplan nur die zulässige Höhe 
der baulichen Anlage und keine höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, 
so gilt als Geschosszahl die Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 3,5 m - 
wobei Bruchzahlen auf volle Geschosse aufgerundet werden.

		  Sind in einem Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Anzahl der Voll-
geschosse, der Höhe der baulichen Anlage oder Baumassenzahlen vorhan-
den bzw. besteht kein Bebauungsplan, so gilt:
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		  a)	bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschos-
se. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwerkes nichtfest-
stellbar, werden je angefangene 3,5 m nutzbare Höhe des Bauwerkes als ein 
Vollgeschoss gerechnet.

		  b)	bei unbebauten, jedoch bebaubaren Grundstücken die Zahl der Vollge-
schosse, die auf den benachbarten Flächen überwiegend vorhanden ist.

	 (4)	 Die in Absatz 2 genannten Prozentsätze erhöhen sich bei Grundstücken in Ge-
werbe-, Industrie- und Kerngebieten sowie bei Grundstücken in den übrigen 
Gebieten, die überwiegend gewerblich genutzt werden, um 3/10 der Grund-
stücksfläche nach Absatz 1. Maßgebend für die Art der Nutzung sind im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplanes dessen Festsetzungen. Sind in einem 
Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Art der Nutzung vorhanden bzw. 
besteht kein Bebauungsplan, so erhöhen sich die in Abs. 2 genannten Prozent-
sätze um 3/10 der Grundstücksfläche nach Absatz 1 für die Grundstücke, die 
ausschließlich oder überwiegend gewerblich, industriell oder für Geschäfts-, 
Büro- oder Verwaltungsgebäude genutzt werden.

	 (5)	 Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt ist, werden wie Grundstücke mit eingeschossiger Bebau-
barkeit behandelt.

	 (6)	 Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine Bebauung mit Friedhöfen, Sport-
plätzen oder Freibädern festgesetzt ist, werden mit 0,5 der Grundstücksfläche 
angesetzt.

	 (7)	 Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine Bebauung mit Garagen festge-
setzt ist sowie Grundstücke, die als Gemeinbedarfs- oder Versorgungsflächen 
ohne Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse ausgewiesen sind, werden wie 
Grundstücke mit eingeschossiger Bebaubarkeit behandelt.

	 (8)	 Wird ein bereits an die öffentliche Versorgungsanlage angeschlossenes Grund-
stück durch Hinzunahme eines angrenzenden Grundstückes, für welches ein 
Beitrag nicht erhoben ist, zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, so ist der 
Beitrag für das hinzukommende Grundstück nachzuzahlen.

	 (9)	 Der Anschlussbeitrag beträgt netto 1,68 €/m² der durch Anwendung der Zu-
schläge nach § 3 Abs. 2 bis 6 ermittelten modifizierten Grundstücksflächen.  
Die Anschlussbeiträge gelten zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Um-
satzsteuer.
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§ 4  
Entstehung der Beitragspflicht

	 (1)	 Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Was-ser-
versorgungsanlage angeschlossen werden kann. Im übrigen entsteht die Bei-
tragspflicht gemäß

		  a)	§ 2 Abs. 2 mit der Genehmigung des Anschlusses,
		  b)	§ 3 Abs. 7 mit der Vereinigung der Grundstücke.

	 (2)	 Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden konnten, 
entsteht die Anschlussbeitragspflicht mit dem Inkrafttreten dieser Satzung.  
Das gleiche gilt für Grundstücke, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
angeschlossen waren. Die Anschlussbeitragspflicht entsteht nicht, soweit eine 
Heranziehung zum Anschlussbeitrag oder zur Anschlussgebühr nach frühe-
rem Satzungsrecht des Zweckverbandes oder seiner Mitgliedsgemeinden er-
folgt ist.

§ 5 
Beitragspflichtige

	 (1)	 Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers 
beitragspflichtig.

	 (2)	 Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 6 
Fälligkeit der Beitragsschuld

Der Anschlussbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
fällig.

§ 7 
Benutzungsgebühren

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage erhebt der 
Zweckverband zur Deckung seiner Kosten im Sinne des § 6 Absatz 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes Benutzungsgebühren.

§ 8 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

	 (1)	 Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und als Verbrauchsgebühr erhoben.
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	 (2)	 Die Grundgebühr wird nach der Größe des Wasserzählers bemessen. Die 
Grundgebühr beträgt pro Monat bei Wasserzählern mit einer Nennleistung je 
Stunde (Q3)

		  - bis zu 5 m3:	 netto	  11,25 €
		  - über 5 m3 bis zu 10 m3:	 netto	 22,50 €
		  - über 10 m3 bis zu 20 m3:	 netto	 45,00 €
		  - über 20 m3:	 netto	 90,00 €	.
		  Die Grundgebühren gelten zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Um-

satzsteuer.

	 (3)	 Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des bezogenen Wassers berech-
net. Berechnungseinheit ist der cbm Wasser. Die durch Wasserzähler ermittel-
te Wassermenge wird auch dann der Gebührenberechnung zugrunde gelegt, 
wenn sie ungenutzt, zum Beispiel durch Rohrbruch oder offenstehende Zapf-
stellen hinter dem Wasserzähler verlorengegangen ist.

	 (4)	 Die Verbrauchsgebühr beträgt netto 1,93 €/m3. Die Verbrauchsgebühr gilt zu-
züglich der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuer.

§ 9 
Wassergebühr bei Fehlern der Wassermessung

	 (1)	 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen nach § 22 Abs. 1 der Wasserver-
sorgungssatzung eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zuviel 
oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die 
Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt die Messeinrich-
tung nicht an, so wird der Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ab-
lesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der 
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraumes oder aufgrund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung ermittelt; die tatsächlichen Verhältnis-
se sind angemessen zu berücksichtigen.

	 (2)	 Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf längstens zwei Jahre beschränkt.
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§ 10 
Wassergebühren für Baudurchführungen 
und für sonstige vorübergehende Zwecke

	 (1)	 Bei Anschlüssen für Bauwasser und zu sonstigen vorübergehenden Zwecken  
(§ 24 Abs. 3 der Wasserversorgungssatzung) wird die Verbrauchsgebühr nach § 
8 Abs. 4 erhoben. Daneben sind dem Zweckverband vom Antragsteller für sol-
che Anschlüsse alle für die Herstellung und Entfernung des Anschlusses ent-
stehenden Kosten zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer zu ersetzen.

	 (2)	 Bei Abgabe von Wasser über Hydrantenstandrohre (§ 24 Abs. 4 der Wasser-
versorgungssatzung) wird die Verbrauchsgebühr nach § 8 Abs. 4 erhoben. Das 
Standrohr ist jeweils zum 01.04. / 01.10. eines Jahres zur Ablesung vorzuzei-
gen. Neben der Verbrauchsgebühr wird eine Standrohrmiete in Höhe von netto 
2,50 €/Tag erhoben. Bei Überschreitung der Vorzeigefrist ist ein Verspätungs-
zuschlag von netto 1,00 €/Tag zu zahlen. Die obigen Preise gelten zuzüglich 
der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuer.

§ 11 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

	 (1)	 Die Gebührenpflicht beginnt mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses, in den Fällen des § 10 mit der Herstellung der Einrichtung zur Wasserent-
nahme.

	 (2)	 Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, be-
ginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten.

	 (3)	 Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses, in den Fällen des 
§ 10 mit dem Wegfall der Wasserentnahmeeinrichtung.

§ 12 
Gebührenpflichtige

	 (1)	 Gebührenpflichtig ist der Anschlussnehmer.

	 (2)	 Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer. Ist das Grundstück mit ei-
nem Erbbaurecht belastet, so ist der Anschlussnehmer der daraus Berechtigte.

	 (3)	 Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.

	 (4)	 Wird ein Grundstück von einem anderen genutzt oder sind an dem Wasserver-
brauch auf dem Grundstück weitere Wasserabnehmer beteiligt, so haften diese 
Personen für die Wassergebühr im Verhältnis ihres Verbrauchsanteils. Sie kön-
nen jedoch nicht zur Zahlung herangezogen werden, wenn und soweit sie ihren 
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Zahlungspflichten wegen des Wasserverbrauchs gegenüber dem Anschluss-
nehmer nachweislich genügt haben. Die Gebührenpflicht des Anschlussneh-
mers wird hierdurch nicht berührt.

§ 13 
Abrechnungen, Vorauszahlungen

	 (1)	 Die Benutzungsgebühren werden nach Wahl des Zweckverbandes monatlich 
oder in anderen Zeitabständen, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich über-
schreiten dürfen, abgerechnet.

	 (2)	 Ändert sich innerhalb eines Ablesezeitraums der Verbrauchsgebührensatz 
nach § 8 Abs. 4, so wird die durch Wasserzähler ermittelte Verbrauchsmenge 
zeitanteilig dem jeweils gültigen Verbrauchsgebührensatz zugeordnet. Bei ei-
ner Änderung der Grundgebühren nach § 8 Abs. 2 erfolgt eine zeitanteilige Be-
rücksichtigung.

	 (3)	 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Zweck-
verband für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge  
Vorauszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Vorauszah-
lung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu 
berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die  
Vorauszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer An-
schlussnehmer. Macht der Anschlussnehmer glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich niedriger ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.

	 (4)	 Ändern sich die Benutzungsgebühren, so können die nach der Änderung  
anfallenden Vorauszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Gebührenände-
rung entsprechend angepasst werden.

	 (5)	 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorauszahlungen verlangt wur-
den, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Vorauszahlungsforderung zu verrechnen. Nach Beendi-
gung der Gebührenpflicht sind zu viel gezahlte Vorauszahlungen unverzüglich 
zu erstatten.

	 (6)	 Der Zweckverband kann sich bei der Erstellung der Gebührenbescheide sowie 
der Einziehung der Gebühren eines Dritten bedienen.

§ 14 
Fälligkeit der Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren einschließlich Vorrauszahlungen nach § 13 Abs. 3  
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werden zu dem vom Zweckverband oder seinem Beauftragten angegebenen Zeit-
punkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig.

§ 15 
Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse

	 (1)	 Der Aufwand für die Herstellung des Hausanschlusses (Grundstücksanschlus-
ses) sowie der Aufwand für die Veränderungen des Hausanschlusses, die 
durch eine Änderung oder Erweiterung der Anlage des Anschlussnehmers 
erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden, ist dem 
Zweckverband zu ersetzen.

	 (2)	 Der Aufwand für die Herstellung des Hausanschlusses bis zu einer Anschluss-
weite von nicht mehr als DA 32 wird nach Einheitssätzen ermittelt. Mit den Ein-
heitssätzen nicht abgegolten sind die Kosten des Rohrgrabens außerhalb der 
Straße, in der die Versorgungsleitung verläuft, einschließlich des Mauerdurch-
bruches im Gebäude. Versorgungsleitungen in öffentlichen Straßen oder in 
Privatgrundstücken entlang von öffentlichen Straßen (§ 4 der Wasserversor-
gungssatzung) gelten als in der Straßenmitte verlaufend.

	 (3)	 Der Einheitssatz bemisst sich nach der Anschlussweite und nach der Länge 
der Anschlussleitung, bei Leitungen in oder entlang von öffentlichen Straßen 
ab Straßenmitte gerechnet, bis zur Hauptabsperrvorrichtung. Bruchteile von  
Metern bleiben unberücksichtigt. Für eine Leitungslänge bis zu 15 Metern wird 
ein Grundbetrag und für jeden darüber hinausgehenden lfd. Meter ein Mehr-
betrag erhoben. Der Einheitssatz beträgt als 

			   Grundbetrag bis zu einer Anschlussweite von
			   DA 32	 2.010,00 € netto.

			   Der Mehrbetrag beträgt je lfd. Meter für eine Anschlussweite von
			   DA 32	  11,00 € netto.

		  Obige Einheitssätze gelten zusätzlich der gesetzlich vorgeschriebenen Um-
satzsteuer.

	 (4)	 Die nach Absatz 2 nicht mit den Einheitssätzen abgegoltenen Arbeiten kann 
der Anschlussnehmer in Eigenleistung ausführen oder durch Dritte ausführen 
lassen. Werden die Arbeiten vom Zweckverband oder einem von ihm Beauf-
tragten durchgeführt, ist dem Zweckverband der tatsächlich entstandene Auf-
wand zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer zu ersetzen.

	 (5)	 Der Aufwand für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen mit einer größe-
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ren Anschlussweite als DA 32 ist dem Zweckverband in Höhe der tatsächlich ent-
standenen Kosten zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer zu ersetzen.

	 (6)	 Der Aufwand für die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Än-
derung oder Erweiterung der Anlage des Anschlussnehmers erforderlich oder 
aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden, ist dem Zweckverband in 
Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten zzgl. der jeweiligen gesetzlichen 
Umsatzsteuer zu ersetzen.

	 (7)	 Der Ersatzanspruch entsteht für die Herstellung mit der endgültigen Fertigstel-
lung, für die anderen ersatzpflichtigen Tatbestände mit der Beendigung der 
Maßnahme. Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Zugang der Zahlungs-
aufforderung fällig.

	 (8)	 Ersatzpflichtig ist der Anschlussnehmer. Mehrere Anschlussnehmer sind Ge-
samtschuldner. Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Anschlussnehmer der 
daraus Berechtigte.

	 (9)	 Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluss dadurch teilweise zum 
Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat der Zweckverband die Kosten neu 
aufzuteilen und dem Grundstückseigentümer den etwa zuviel gezahlten Betrag 
zu erstatten.

§ 16 
entfällt

§ 17 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen

	 (1)	 Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung richten sich 
nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 
1960 (BGBl. I S. 17) und dem Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 26. März 1960 (GV. NRW S. 47) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung.

	 (2)	 Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Satzung gilt das Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. Juli 1957 (GV. NRW 
S. 216) in seiner jeweils geltenden Fassung.
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§ 18
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Ge-
bührensatzung vom 15. Dezember 2023 außer Kraft.



Anlage zur
Beitrags- und Gebührensatzung

(Preisübersicht gemäß Preisangabenverordnung)

I.	 Anschlussbeitrag gemäß § 3 Abs. 8
	 Der Anschlussbeitrag beträgt netto 1,68 €/m2 zzgl. 7 % Umsatzsteuer =  

brutto 1,80 €/m2 der durch Anwendung der Zuschläge nach § 3 Abs. 2 bis 6 
ermittelten modifizierten Grundstücksflächen (Umsatzsteuer gerundet).

II.	 Benutzungsgebühr gemäß § 8 (Umsatzsteuer gerundet)
	 a)	Die Grundgebühr wird nach der Größe des Wasserzählers bemessen. Die 

Grundgebühr beträgt pro Monat bei Wasserzählern mit einer Nennleistung 
je Stunde (Q3)

		  - bis zu 5 m3:	 netto	 11,25 €	 zzgl. 7 % Umsatzsteuer =
				   brutto	 12,04 €
		  - über 5 m3 bis zu 10 m3:	 netto	 22,50 €	 zzgl. 7 % Umsatzsteuer =
				   brutto	 24,08 €
		  - über 10 m3 bis zu 20 m3:	 netto	 45,00 €	 zzgl. 7 % Umsatzsteuer =
				   brutto	 48,15 €
		  - über 20 m3:	 netto	 90,00 €	 zzgl. 7 % Umsatzsteuer =
				   brutto	 96,30 €

	 b)	Die Verbrauchsgebühr gemäß Absatz 3 beträgt netto 1,93 €/m3

		  zzgl. 7 % Umsatzsteuer = brutto 2,07 € je m3 (Umsatzsteuer gerundet). 

III.	 Standrohrmiete gemäß § 10 Absatz 2
	 Die Standrohrmiete beträgt netto 2,50 €/Tag zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 

brutto 2,68 €/Tag (Umsatzsteuer gerundet).
	 Bei Überschreitung der Vorzeigefrist ist ein Verspätungszuschlag von netto 

1,00 €/Tag zzgl. 7 % Umsatzsteuer = brutto 1,07 €/Tag zu zahlen.

IV.	 Einheitssätze zur Ermittlung des Aufwandsersatzes für
	 Grundstücksan	schlüsse gemäß § 15 Abs. 3
	 a)	 Grundbetrag bis zu einer Anschlussweite von:
		  DA 32	 2.010,00 € 	 netto zzgl. 7 % Umsatzsteuer	 =  brutto	2.150,70 €

	 b)	Mehrbetrag je lfd. m für eine Anschlussweite von:
		  DA 32	 11,00 € 	 netto zzgl. 7 % Umsatzsteuer	 =  brutto	 11,77 €



 
 
 
 

 
XXVIII. Änderung vom 08. Dezember 2025 

der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserversorgungssatzung des Zweckverbandes 

„Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“ 

vom 15. Dezember 1981 

 
 

Aufgrund des § 8 Absatz 4 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621), zuletzt geändert 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW S. 618) und des § 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. 

NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024 GV. NRW S. 155) hat die 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Wasserversorgungsverband Tecklenburger 

Land“ in ihrer Sitzung am 08. Dezember 2025 folgende XXVIII. Änderungssatzung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung vom 15. Dezember 1981 

(zuletzt geändert am 11. Dezember 2023) beschlossen: 

 

 
Artikel 1 

 

§ 8 Abs. 4 ändert sich wie folgt: 

 

Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,07 €/m³. Die Verbrauchsgebühr gilt zuzüglich der gesetzlich 

vorgeschriebenen Umsatzsteuer. 

 
 

Artikel 2 
 

Die Änderungen zu Artikel 1 treten zum 01.01.2026 in Kraft. 

Verbandsversammlung am 08.12.2025 
Anlage 2 zu TOP 8.2 



 
 
 

 
 
 

 
Vorlage V-64/2025 

 
zu TOP 9 der Tagesordnung 

Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2025 
 
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (WTL) für das Ge­
schäftsjahr 2026 
 
Der vom Vorstand in seiner Sitzung am 10.09.2025 aufgestellte Wirtschaftsplan 2026, bestehend 
aus Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan ist beigefügt. Einzelheiten ergeben sich aus dem Vorbe-
richt. Der Wirtschaftsplan ist ergänzt um die mehrjährige Finanzplanung, bestehend aus der Ent-
wicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel sowie die mehrjährige Ergebnisplanung. 
 
 
 
Beschlussentwurf: 
Gemäß § 6 Buchstabe d) der Zweckverbandssatzung wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2026 wie folgt festgesetzt: 
 

§ 1 
 
Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 werden festgesetzt: 
 

Erfolgsplan mit Erträgen von: 
                   mit Aufwendungen von: 
                   mit einem Jahresgewinn von: 

28.405.000,00 € 
25.529.000,00 € 
  2.876.000,00 € 

  
Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen von je 17.300.000,00 € 
  
mit Verpflichtungsermächtigungen von   9.395.000,00 € 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen im Vermögens-
plan erforderlich ist, wird auf 3.800.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Stellenplan wird, wie auf den Seiten 43 ff des Planes dargestellt, mit 89 Planstellen beschlossen. 
 
Der mehrjährigen Finanz- und Ergebnisplanung 2024 bis 2028 wird, wie auf den Seiten 35 - 42 des 
Planes dargestellt, zugestimmt. 



 

Vorlage Verband V-64/2025   Seite 2 von 2 

 
Der Wirtschaftsplan 2026 ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
 

 
 
Anlage(n): 
Anlage 1 Wirtschaftsplan 2026   



Wirtschaftsplan 2026

Verbandsversammlung 08.12.2025
Anlage 1 zu TOP 9

Hinnah, Evelyn
Rechteck
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Beschluss über den Wirtschaftsplan 2026

Aufgrund der §§ 6 und 16 der Satzung des Zweckverbandes „Wasserversorgungsverband Tecklen-

burger Land“ in Verbindung mit § 75 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV NRW S. 618) und § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW

S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05. März 2024 (GV NRW S. 136), hat die Verbands-

versammlung des WTL am 08.12.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan 2026 gefasst:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 werden festgesetzt:

Erfolgsplan mit Erträgen von:
mit Aufwendungen von:

mit einem Jahresgewinn von:

28.405.000,00 €
25.529.000,00 €
2.876.000,00 €

Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen von je 17.300.000,00 €

mit Verpflichtungsermächtigungen von 9.395.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen im Vermögens-

plan erforderlich ist, wird auf 3.800.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr in Anspruch genom-

men werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Stellenplan wird, wie auf den Seiten 43 f. dieses Planes dargestellt, mit 89 Planstellen be-

schlossen.

Vorsitzender der
Verbandsversammlung

Mitglied der
Verbandsversammlung

Schriftführer
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V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (WTL)

für das Wirtschaftsjahr 2026

I. Allgemeines

Die Krisen der vergangenen Jahre haben natürlich auch beim WTL zu spürbaren und nach-

haltigen Veränderungen geführt.

Der WTL als Wasserversorger und somit Teil der so definierten kritischen Infrastruktur hat

seine Sicherheits- und Notfallkonzepte angepasst und ist hier nun deutlich besser aufgestellt

als vor Corona und den aktuellen geopolitischen Krisen (Ukraine, Nahost).

Durch den Umbau der Versorgungsstruktur (insbesondere Wasseraufbereitung und Wasser-

gewinnung Dörenthe) wird zudem die Klimaresilienz deutlich gesteigert. Der WTL kann durch

die Grundwasseranreicherung aus dem Dortmund-Ems-Kanal auf extreme Wetterbedingun-

gen, wie z. B. langanhaltende Trockenperioden, viel flexibler reagieren. Zudem stehen ent-

sprechende Ressourcen für neue Kundenanfragen zur Verfügung.

Außerdem wird durch die Mischung der Wässer aus Brochterbeck und Dörenthe nördlich des

Aasees an der Wagenfeldstraße die Versorgungssicherheit für die Bereiche Ibbenbüren, Re-

cke, Hopsten, Mettingen und teilweise auch Lotte, Westerkappeln und Hörstel deutlich erhöht

sowie die Grundwasservorkommen, gerade auch im Bereich der Wassergewinnung Broch-

terbeck, entlastet.

Die Wassergewinnung und Wasseraufbereitung im neuen Wasserwerk Dörenthe wird in

2026 in Betrieb gehen und im Laufe des Jahres seine volle Leistungsfähigkeit entfalten. Der

Umbau der Versorgungsstruktur im Tecklenburger Land wird dann gut 10 Jahre nach dem

Beginn erfolgreich abgeschlossen sein.

Der Ausbau von PV- und Windkraftanlagen soll zukünftig die so wichtige Energieversorgung

zu wesentlichen Teilen auf eigene Beine stellen und den WTL so unabhängiger von den

volatilen Energiemärkten machen. Zudem trägt der WTL damit signifikant zum Schutz des

Klimas bei, dessen Wandel in den letzten Jahren durch lange Trockenperioden auf der einen

und übermäßige Niederschläge auf der anderen Seite auch der WTL deutlich zu spüren be-

kommen hat.

Nach Erteilung der Baugenehmigung und Ausschreibung der Anlage soll in 2026 die große

Freiflächen-PV-Anlage am Wasserwerk Brochterbeck errichtet werden. Die Planungen zum
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Bau einer Windkraftanlage im Bereich der Wassergewinnung Dörenthe werden weiter voran-

getrieben.

Ab 2026 soll außerdem der Roll-Out für den Einbau neuer “smarter” digitaler Wasserzähler

beginnen. Insgesamt ist für die Umstellung aller Abnahmestellen ein Zeitraum von 6 Jahren

vorgesehen. Die digitalen Wasserzähler sind (noch) genauer, mühsame Ablesetermine ent-

fallen und die Datenverwaltung und ggf. auch Abrechnung der Wasserlieferung kann zukünf-

tig durch den WTL erfolgen. Langfristig ergeben sich durch die Optimierung der Prozesse

Kostenvorteile.

Das Wirtschaftsjahr 2025 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd.

2,98 Mio. € schließen. Dies entspricht in etwa dem ursprünglichen Planansatz.

Durch die in 2002 bis 2025 erwirtschafteten Überschüsse (kalkulatorische Abschreibung und

kalkulatorische Zinsen) konnten von früher bestehende Verlustvorträge ausgeglichen (rd.

0,5 Mio. €) und Investitionen in einem Gesamtvolumen von inzwischen rd. 22 Mio. € aus den

erwirtschafteten Jahresgewinnen finanziert werden, was zu einer entsprechenden Verringe-

rung des Kreditbedarfes geführt hat.

Insbesondere die Fertigstellung des Wasserwerkes Dörenthe wird sich in 2026 über stei-

gende (kalkulatorische) Abschreibungen und Zinsen dann auch auf die Gebührenkalkulation

des WTL auswirken und für 2026 zusammen mit den schon früher angestiegenen Kosten für

Material, Dienstleistungen und Personal zu Gebührenanpassungen führen.

Nach der zu erstellenden Gebührenkalkulation für 2026 ist deshalb zur Deckung der Ansätze

des Erfolgsplanes nach den Vorgaben der Gebührenkalkulation eine Gebührenanpassung

im Volumen von 1,27 Mio. € erforderlich, die aus den beginnenden Abschreibungen für das

WW Dörenthe und dem Teilansatz der Unterdeckungen aus Vorjahren resultieren.

Die verbleibende Gebührenunterdeckung aus Vorjahren beläuft sich auf rd. 3,0 Mio. €.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Gesamteinnahmen in Höhe von rd. 28,4 Mio. € aus. Hieraus lassen

sich die Gesamtausgaben in Höhe von 25,5 Mio. € finanzieren, so dass danach ein Gewinn

von 2.876.000,00 € verbleibt. Der Gewinn ergibt sich im Wesentlichen aufgrund des Ansat-

zes von kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte sowie der kal-

kulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals nach den Vorgaben des § 6 des Kommunalab-

gabengesetzes des Landes NRW in der Gebührenkalkulation.
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Die kalkulatorischen Kosten sind in Summe höher als die in der Handelsbilanz (Erfolgsplan)

auszuweisenden tatsächlichen Abschreibungen und Zinsen und führen so bei kalkulatori-

scher Kostendeckung zu einem verbleibenden Gewinn in der Handelsbilanz (Erfolgsplan).

Der Gewinn steht, wie auch nach dem KAG NRW vorgesehen, für Reinvestitionen, aktuell

insbesondere WW Dörenthe und Rohrnetz, zur Verfügung und verringert nachhaltig den Kre-

ditbedarf.

Die geplante Einnahme aus dem Wasserverkauf ergibt sich aufgrund der prognostizierten

Abgabemengen und der dargestellten Gebührenerhöhung. Für 2026 wird bei normalen Wit-

terungsbedingungen unter Berücksichtigung der Verbrauchsprognosen der Großabnehmer

deshalb mit einer Wasserabgabe auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre ge-

rechnet. Insgesamt wird nach der obigen Gebührenanpassung dann mit Erlösen aus der

Wasserabgabe in Höhe von 26,3 Mio. € kalkuliert.

Die Erlössituation ermöglicht dann weiterhin Instandhaltungen im notwendigen Umfang. Im

Leitungsbau gibt hierfür das in 2026/2027 zur Aktualisierung vorgesehene Rohrleitungssa-

nierungskonzept den Takt vor. Die notwendigen Instandhaltungen in der Wasseraufbereitung

und Wassergewinnung (Regenerierung von Brunnen) können ebenso weiterhin bedarfsge-

recht durchgeführt werden.

Ab 2026 werden größere Sanierungsmaßnahmen im Leitungsbau über den Vermögensplan

abgewickelt und über den Zeitraum der Nutzung abgeschrieben. Es erfolgt eine verursa-

chungsgerechtere Kostenzuordnung und die sich ergebenden Finanzierungsspielräume

nach Fertigstellung des Wasserwerkes Dörenthe können sachgerecht ausgenutzt werden.

Der Erfolgsplan wird dadurch entastet.

Der Materialaufwand betrifft im Wesentlichen die Kosten für die Stromlieferungen und den

Wasserbezug von den Stadtwerken Osnabrück.

Die Strombeschaffung erfolgt, wie 2025, auf Basis eines Tranchenmodells und berücksichtigt

die im Laufe des Jahres schwankenden Einkaufspreise ausgewogen. Trotzdem stellt die Be-

schaffung ein teilwiese nur schwer zu kalkulierendes Risiko dar.

Um unabhängiger vom Strommarkt zu werden, wurden deshalb diverse Projekte zur Eigen-

stromerzeugung begonnen. Je nach Fertigstellung werden nach und nach bisher am Markt

eingekaufte Mengen durch eigenproduzierten Strom ersetzt. Die Amortisationszeiten sind

durch den hohen Eigenverbrauchsanteil kurz und so leistet auch der WTL einen wertvollen

Beitrag zur Energiewende.
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Mit Wirkung zum 01.01.2019 konnte mit den Stadtwerken Osnabrück ein neuer Wasserliefe-

rungsvertrag mit einer Laufzeit bis 2029 mit einer Gesamtbezugsmenge von 650.000 m³ für

das Jahr 2026 abgeschlossen werden. Die Bezugsmenge wird mit der Inbetriebnahme des

WW Dörenthe gegenüber 2025 (800.000 m³) reduziert werden. Der Bezugspreis wird ent-

sprechend der vereinbarten Preisgleitklausel steigen.

Die Personalkosten berücksichtigen die durch die Tarifparteien vereinbarten Tariferhöhun-

gen des TV-V (ab 01.06.2025: 5,1 %/ab01.06.2026: 1,25 %). Zudem wirken sich die in 2025

vollzogenen personellen Anpassungen erstmals ganzjährig aus. Für 2026 ist eine zusätzliche

Stelle geplant (siehe Stellenübersicht).

In 2026 werden wesentliche Anlagenteile des neuen WW Dörenthe fertiggestellt und erst-

mals abgeschrieben. Insofern wird der Ansatz der buchhalterischen Abschreibungen deutlich

steigen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich unter Berücksichtigung eintreten-

der Preissteigerungen auf dem Planniveau der Vorjahre.

Die Steuerbelastung ergibt sich aus dem prognostizierten Jahresergebnis.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 17,3 Mio. € nimmt

die Planansätze aus 2025 auf und führt diese nach dem vorgesehenen Bauablauf fort.

Der Neubau der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Dörenthe ist weitestgehend fer-

tiggestellt. Für 2026 werden ggf. noch Restkosten und Schlussabrechnungen der größeren

Baulose erwartet. Letzte Maßnahmen im Rahmen der Umstellung der Versorgungsstruktur

werden durchgeführt (kleinere Netzanpassungen, Anpassung der Übergabe- und Drucker-

höhungsstationen). Auf die Ausführungen zu den Einzelpositionen des Vermögensplanes

wird verwiesen.

Daneben fallen Ausgaben für Netzerweiterungen und Neuanschlüsse als Folge der Erschlie-

ßung neuer Baugebiete sowie notwendige Leitungserneuerungen zur Kapazitätsverbesse-

rung im Rahmen des Rohrnetzsanierungs- und -instandhaltungskonzeptes an.
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Zur Verbesserung der Versorgungssituation und aufgrund von erhöhten Kapazitätsanforde-

rungen eines Großabnehmers werden nach der Leitungsverstärkung der Transportleitung

nach Mettingen noch Anpassungen der Ortsversorgungsleitungen in Mettingen erforderlich.

In 2026 beginnt zudem der Roll-Out von intelligenten digitalen Wasserzählern. Alle rd. 52.000

Wasserzähler sollen in den nächsten 6 Jahren entsprechend umgerüstet werden.

Die Projekte zur Sicherstellung einer weitgehenden Eigenversorgung mit Strom werden fort-

geführt.

Das Investitionsvolumen sinkt gegenüber dem Vorjahr, verbleibt jedoch auf hohem Niveau.

Für die geplanten Investitionen in Höhe von 13,5 Mio. € wird eine Kreditaufnahme in Höhe

von 3,8 Mio. € nötig. Bei laufender Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 2,2 Mio. € ergibt

sich eine Nettokreditaufnahme von 1,6 Mio. € für 2026.

IV. Finanz- und Ergebnisplanung

Die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2029 weist Investitionen in Höhe von rd. 52,4 Mio. €

aus.

Als wichtigste Projekte sind darin enthalten:
1. Wasserwerk Dörenthe: Neubau Wassergewinnung, Wasseraufbereitung,

Entnahmebauwerk DEK, verbindende Rohrleitungen, Neubau Grundwassermess-
stellennetz

2. Neubau Transportleitung Ibbenbüren/Schafberg – Mettingen

3. Leitungsbau DA 225 in Mettingen

4. Neubau DMA Mettingen

5. Anpassung von Stationen zum Abschluss der Umstellung der Versorgungsstruktur

6. Wasserwerk Brochterbeck: Anpassung der Mittelspannungsschaltanlage

7. Wasserwerk Brochterbeck: Umrüstung Reinwasserpumpwerk

8. Wasserwerk Brochterbeck: Erneuerung Notstromaggregat

9. Neubau Freiflächen-PV-Anlagen am WW Brochterbeck und WW Schollbruch

10. Neubau Windkraftanlage an WW Dörenthe und WW Brochterbeck

11. Konzeptstudie und Neubau Batteriespeicher am WW Brochterbeck

12. Erneuerung und energetische Sanierung Funktions- und Sozialräume WW Brochter-

beck und Bauhof Laggenbeck

13. Einbau von digitalen Wasserzählern

14. Wasserrechtsverfahren Dörenthe, Lehen, Lengerich
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Der dargestellte Investitionsumfang für den Zeitraum von 2025 bis 2029 ist ohne Darlehens-

aufnahmen nicht realisierbar. Das Darlehensvolumen wird sich demnach bis zum Ende des

Jahres 2029 von 56,0 Mio. € zum 01.01.2025 um 4,7 Mio. € auf dann 60,7 Mio. € erhöhen

mit entsprechend erhöhter Zins- und Tilgungsbelastung.

Um kurz- und langfristig vom noch Anfang 2022 sehr niedrigen Zinsniveau zu profitieren,

wurde eine gestaffelte Kreditstrategie entwickelt. In den vergangenen Jahren konnte ein

Großteil der notwendigen Kredite mit einer Zinsfixierung von 20 bis 30 Jahren abgeschlossen

werden. Die für 2026 vorgesehen Kredite sollen die Kreditstrategie fortführen.

Als Gegenmaßnahme zur Unsicherheit an den Strommärkten hat der WTL ein Energiekon-

zept erstellt, um so weit wie möglich eine Eigenversorgung mit Strom zu gewährleisten. Hier

kommt in erster Linie der Neubau von PV-Anlagen und ggf. Windkraftanlagen in Frage. Der

produzierte Strom soll so weit wie möglich durch den WTL selbst genutzt werden. Es ergeben

sich auf dem aktuellen Strompreisniveau sehr geringe Amortisationszeiten.

Außerdem wird das zertifizierte Energiemanagement weiter intensiviert. Hieraus sollen sich

weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energieoptimierung ergeben. Außerdem

leistet der WTL hierdurch einen wertvollen Beitrag zu CO2-Reduzierung. Klimaschutz hat

deshalb auch einen deutlich höheren Stellenwert im Zielkonzept des WTL erhalten.

Auch die zukünftigen Wasserabgabemengen haben signifikanten Einfluss auf die Entwick-

lung der Gebührensätze.
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V. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 enthält eine zusätzliche und damit insgesamt 89 Planstellen.

Die Stelle ist für einen zusätzlichen Mitarbeitenden in der IT-Abteilung vorgesehen. Zusätzli-

che gesetzliche Vorgaben (z.B. NIS-2-Richtlinie) und zunehmende Digitalisierung der be-

trieblichen Prozesse (Hausanschluss, Wasserzähler (s.o), ggf. Gebührenabrechnung, Pro-

jekte Datenschutz und Datensicherheit) sind nicht mehr zu bewältigen. Zudem muss eine

adäquate gegenseitige Vertretung in der IT-Abteilung gewährleistet sein.
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VI. Einzelerläuterungen

Die laufende Nummer stimmt mit der in der Erläuterungsspalte des Erfolgs- und Vermögens-
planes enthaltenen Hinweisziffer überein.

E r f o l g s p l a n

lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

1 Wasserabgabe Ansatz aufgrund der Vorjahreszahlen unter Berücksichtigung
der Verbrauchsprognosen der Großabnehmer.

Die Netzeinspeisung im Jahr 2025 liegt im ersten Halbjahr ca.
180.000 m³ über dem Vorjahreswert. Die Mehrmenge ist vor
allem auf die trockenen Witterungsbedingungen zurückzufüh-
ren.

Für 2026 wird in der Prognose ein mittlerer Ansatz für die Ta-
rifabnehmer, ergänzt um die individuellen Einschätzungen der
Großabnehmer, gewählt.

Die Stadtwerke Georgsmarienhütte können bis zu 200.000 m³
Wasser für die Versorgung von Teilen der Gemeinde Hagen
aTW beziehen. Für 2026 wird mit einer Abnahmemenge von
100.000 m³ kalkuliert.

Abgabe-
mengen

Tarif Umsatz
Gesamt

()
m3 €/m3 €

Tarifabnehmer 8.815.000 2,07 18.247.000 
öffentliche Einrich-
tungen 270.000 1,86 502.000 
Weiterverteiler 100.000 0,87 87.000 
Gesamt 9.185.000 18.836.000

Grundgebühr für
Wasserzähler und
Standrohre 7.447.000
Umsatz aus Was-
serabgabe gesamt 26.283.000

2 Auflösung
Ertragszu-
schüsse

Hier wird die anteilige jährliche Auflösung der in Vorjahren in
der Bilanzposition „Empfangene Ertragszuschüsse“ passivier-
ten von den Kunden erhaltenen Anschlussbeiträge und Haus-
anschlusskosten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt in glei-
chem Verhältnis wie die durchschnittliche Abschreibung des
aus den Baukostenzuschüssen finanzierten Anlagevermö-
gens.

3 sonstige
Umsatzerlöse

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Kos-
tenerstattungen für von durch die Kunden veranlassten
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lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

Umlegungen von Hausanschlussleitungen, Entgelte für die
Überlassung von Hebedaten, Erstattungen von durch Berg-
schäden verursachte Rohrleitungsschäden, Erträge aus der
Mitverlegung von Telekommunikationsleitungen im Rahmen
der Herstellung von Wasserhausanschlüssen sowie die Über-
lassung von Mehrspartenhausanschlüssen. Der Ansatz orien-
tiert sich an Erfahrungswerten aus Vorjahren. Das tatsächliche
Ergebnis ist durch Einzelmaßnahmen bedingt.

4 Aktivierte
Eigenleistungen

Es handelt sich um einen Korrekturposten (insbesondere Per-
sonalkosten) zu in anderen Positionen des Erfolgsplanes ent-
haltenem Aufwand für in Eigenleistung erstellte Gegenstände
des Anlagevermögens (im wesentlichen Hauptleitungsnetz
und Hausanschlüsse). Der Ansatz orientiert sich an dem für
2026 zu erwartenden Investitionsvolumen (insbesondere
Lohnkosten für die Herstellung der Hausanschlüsse). Auch die
Fremdleistungsarbeiten zur Anpassung der Versorgungsstruk-
tur (z. B. Wasseraufbereitung und Wassergewinnung Dörenthe
sowie Leitungsbaumaßnahmen) sind mit einem Gemeinkos-
tenanteil zu berücksichtigen und führen aufgrund ihres großen
Volumens auch in 2026 zu einem Ansatz auf sehr hohem Ni-
veau. Die aktivierten Eigenleistungen werden mit den jeweili-
gen Investitionsprojekten aktiviert und erhöhen somit die Ab-
schreibungsbasis in Folgejahren.

5 Sonstige
Betriebliche
Erträge

Der Ansatz enthält insbesondere die nicht vorhersehbaren Ver-
sicherungserstattungen für Rohrbruchschäden und Kostener-
stattungen seitens der Straßenbaulastträger für Leitungsumle-
gungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.

6 Aufwendungen
für Roh-, Hilfs-
und Betriebs-
stoffe und für
bezogene Wa-
ren

Hier ist insbesondere der Wasser- und Stromeinkauf enthalten.

Der Wasserankauf enthält den Bezug von den Stadtwerken
Osnabrück für die Versorgungsgebiete in Lotte und Wester-
kappeln. In 2019 konnte mit den Stadtwerken Osnabrück ein
neuer Wasserlieferungsvertrag mit einer Laufzeit bis 2029 und
einer Gesamtmenge von 650.000 m³ ab 2026 abgeschlossen
werden. Hinzukommen ab 2026 Ausgaben für die Entnahme
von Rohwasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal zur Grundwas-
seranreicherung.

Die spezifischen Strombezugsmengen sind in den letzten Jah-
ren aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Energieeffizi-
enz gesunken.

Es konnten bereits für die Bezugsmenge 2026 Liefervereinba-
rungen für das Gesamtjahr 2026 geschlossen werden. Die Ge-
samtkosten werden planmäßig rd. 1,8 Mio. € betragen.
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lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

7 Aufwendungen
für bezogene
Leistungen

Der Ansatz beinhaltet die Fremdleistungen, die der WTL für die
Instandhaltung der Anlagen und des Rohrnetzes beauftragen
muss.

Hauptbestandteile des Ansatzes im Bereich Wasserverteilung
sind die Kosten für die Rohrbruchbeseitigung, die allgemeine
Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse. Die Er-
neuerung von schadhaften Netzstrecken wurde mit Änderung
der Aktivierungsrichtlinie größtenteils in den Vermögensplan
verlagert.

Für die Wasseraufbereitung und Wassergewinnung (z. B. Re-
generierung von Brunnen) und Hochbehälter können wieder
die wesentlichen zur Instandhaltung benötigten Mittel bereitge-
stellt werden.

Für die Abrechnung der Wassergebühren werden die beauf-
tragten Dienstleister rd. 530.000 € erhalten.

8 Personalauf-
wand

Die Personalkosten berücksichtigen die durch die Tarifparteien
vereinbarten Tariferhöhungen des TV-V (ab 01.06.2025: 5,1
%/ab 01.06.2026: 1,25 %). Zudem wirken sich die in 2025 voll-
zogenen personellen Anpassungen erstmals ganzjährig aus.
Für 2026 ist eine zusätzliche Stelle geplant (siehe Stellenüber-
sicht).

9 Abschreibungen Ansatz unter Berücksichtigung der getätigten Investitionen.

Die (unterjährige) Fertigstellung verschiedener größerer Bau-
maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur führt
zu einer deutlichen Erhöhung der Abschreibungen. Für das
neue WW Dörenthe ist eine frühzeitige Aktivierung im Jahr
2026 eingeplant. Der vollständige Effekt greift erst im Jahr nach
Inbetriebnahme.

10 Sonstige be-
triebliche Auf-
wendungen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Kosten der Ver-
brauchsabrechnung, Versicherungen und Entschädigungszah-
lungen an die Landwirtschaft. Das an das Land NRW abzufüh-
rende Wasserentnahmeentgelt ist hier mit 165.000 € enthalten
(nach Verrechnung mit Kosten für Maßnahmen des Grundwas-
serschutzes im Rahmen der Kooperation Landwirtschaft/Was-
serwirtschaft).

11 Zinsen und ähn-
liche Erträge

Guthabenzinsen für zwischenzeitige Liquiditätsüberschüsse
und vereinnahmte Stundungszinsen.

12 Zinsen und ähn-
liche Aufwen-
dungen

Der Ansatz berücksichtigt auch die Zinszahlungen im Rahmen
des Finanzierungskonzeptes zur Finanzierung der Neuord-
nung der Versorgungsstruktur im Tecklenburger Land. Danach
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lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

sind auch für 2026 weitere Kreditaufnahmen zu dann aktuellen
Marktkonditionen gemäß der Kreditstrategie vorgesehen.

13 Steuern vom
Einkommen und
Ertrag

Zu erwartende Körperschaft- und Gewerbesteuerbelastung bei
Realisierung des eingeplanten Jahresergebnisses.

14 Sonstige Steu-
ern

Der Ansatz enthält die zu zahlenden Grund- und
Kfz-Steuern.

V e r m ö g e n s p l a n

- Auszahlungen -

15 Grunderwerb Aus diesem Ansatz kann der mögliche Kauf von Grundstücken
in den Wasserschutzgebieten aus Gründen des Wasserschut-
zes finanziert werden.

16 Betriebshof/Ver-
waltung

Der Sanitärbereich und die Umkleideräume sind seit mittler-
weile 38 Jahren in Betrieb. Auf Grund der Abnutzung, den ge-
änderten Anforderungen und einer energetischen Optimierung
ist in den nächsten Jahren eine grundlegende Sanierung erfor-
derlich. Die Planungen sollen in 2026 beginnen, die Maß-
nahme selbst im Jahr 2027.

17 Gewinnungs-,
Aufbereitungs-
und Bezugsan-
lagen
- Ersatz- und Er-
gänzungsbe-
schaffungen

Ansatz für den allgemeinen Bedarf im Bereich der Wasserge-
winnungs-, -aufbereitungs- und -bezugsanlagen.

18 Gewinnungs-,
Aufbereitungs-
und Bezugsan-
lagen
- Neuanschaf-
fung Inspekti-
onskamera
Brunnen

Die Wartung der Unterwassermotorpumpen und Leitungen der
Betriebsbrunnen wird zunehmend kostenintensiver. Daher ist
beabsichtigt, Inspektionen und Instandhaltungsmaßnahmen
zukünftig in Eigenleistung auszuführen.

Um den Zustand des Brunnenausbaus im Bereich der Filter-
strecken vor und nach einer Regenerierungsmaßnahme sowie
den Reinigungserfolg zu beurteilen und zu dokumentieren, ist
eine leistungsfähige Inspektionskamera mit radialer und axialer
Sicht erforderlich.

19 Gewinnungs-,
Aufbereitungs-
und Bezugsan-
lagen
- Neuanschaf-
fung Hebekran f.

Die identifizierten nötigen Instandhaltungsmaßnahmen sollen
in Eigenleistung umgesetzt werden, um flexibler agieren zu
können und langfristig Kosten zu sparen. Für das Ziehen der
Steigleitungen und Unterwasserpumpen ist eine leistungsfä-
hige mobile hydraulische Krananlage mit Seilwinde auf einem
fahrbaren Unimog erforderlich.
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lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

Pumpen ziehen
und einbauen

20 Gewinnungs-,
Aufbereitungs-
und Bezugsan-
lagen
- Neuanschaf-
fung Gerät-
schaften für Lei-
tungsreinigung

Neben den Eigenleistungen bei der Instandhaltung von Unter-
wassermotorpumpen ist geplant, auch die Brunnen mecha-
nisch und bei Bedarf chemisch zu regenerieren. Dafür sind Rei-
nigungsgeräte wie Hochdruckreiniger, Kolben und Bürsten neu
zu beschaffen.

21 Wasserwerk
Brochterbeck
- Anpassung
Reinwasser-
pumpwerk

Das Reinwasserpumpwerk ist 1984 mit dem Wasserwerk
Brochterbeck in Betrieb gegangen und mittlerweile 40 Jahre
alt. Dieses wurde 2010 einer aufwendigen Revision unterzo-
gen und zeigt nach nunmehr weiteren 14 Jahren Dauerbetrieb
erhebliche Schäden an der Hydraulik, die die Versorgungssi-
cherheit gefährden. Es besteht aus 2 Pumpen mit 420 m³/h,
104 m, 200 KW, 400 V (RWP 1 und 2) und 2 Pumpen mit 600
m³/h, 108 m, 300 KW, 10 KV-Mittelspannungsmotoren (RWP 3
und 4). Aufgrund eines technischen Defektes wurden die Rein-
wasserpumpen 1 und 2 durch hocheffiziente Pumpsysteme so-
wie Umstellung auf Frequenzumrichterbetrieb ersetzt. Diese
vorgezogene Maßnahme war ohnehin mit der Umstellung auf
eine neue Versorgungstruktur vorgesehen. Im Jahr 2026 sollen
dann auch die RWP 3 und 4 durch 3 neue hocheffiziente
Pumpsysteme ersetzt und auf Spannungsebene 400 V umge-
stellt werden.

22 Wasserwerk
Brochterbeck
- Modernisie-
rung Wärme-
pumpe

Die Klimaanlage wird im Zuge der ab 2026 geplanten Sanie-
rung des Büro- und Sozialtraktes zur Bedienung der Sozialbe-
reiche mit Raumwärme und Warmwasser mit einer neuen Ver-
dichteranlage (Wärmepumpe) ausgestattet und angepasst
werden.

23 Wasserwerk
Brochterbeck
- Energetische
Sanierung Büro-
und Sozialtrakt

Das Wasserwerk Brochterbeck wurde Anfang der 1980er
Jahre errichtet und 1984 in Betrieb genommen. Es besteht aus
einem zusammenhängenden Baukörper mit unterschiedlichen
Funktionsbereichen (Filterhalle, Sozial- und Bürotrakt, Maschi-
nenhalle) und dem separatem Rieslerturm.

Nach nunmehr 40-jähriger Nutzung bedarf insbesondere das
Erdgeschoß des Büro- und Sozialtraktes einer grundlegenden
Sanierung.

24 Wasserwerk
Brochterbeck
- Anpassung
Raumkonzept
Büro- und Sozi-
altrakt

Die vorhandenen Funktionsräume entsprechen nur noch sehr
eingeschränkt den Anforderungen und gesetzlichen Vorschrif-
ten. Eine kostenoptimierte und langfristig ausgerichtete Anpas-
sung der Funktionsräume ist geplant.
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lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

25 Wasserwerk
Brochterbeck
- Erneuerung
von zwei Alt-
transformatoren

Die zwei Alttransformatoren sind 1984 in Betrieb gegangen und
somit 40 Jahre alt. Die mittlerweile undichten Öltrafos, zeigen
Materialermüdung und Korrosion. Der Austausch ist zwingend
notwendig und die Dimensionierung schließt die geplante Frei-
flächen-PVA ein. Zudem wird die Notwendigkeit einer zusätzli-
chen Trafostation zur Netzeinspeisung damit vermieden.

26 Wasserwerk
Brochterbeck
- Erneuerung
Mittelspan-
nungsschaltan-
lage CO2 Ener-
gieversorgung

Die vorhandene MS-Anlage entspricht nicht mehr dem Stand
der Technik. Die MS-Anlage ist kritischer Bestandteil der Infra-
struktur und im Hinblick auf die Versorgungssicherheit elemen-
tar. Sie besteht aus ca. 40 Jahre alten Komponenten und
wurde zwischen 2000 und 2010 geringfügig angepasst (nur
neue Leistungsschalter). Eine CO2-Befüllung ist klimaneutral,
regenerativ und ermöglicht eine kleinere Anlagenabmessung,
wodurch eine Umsetzung mit dem zur Verfügung stehenden
Raum möglich ist. Außerdem kann ein Abgangsfeld für Freiflä-
chen-PVA integriert werden.

27 Wasserwerk
Brochterbeck
- Erneuerung
Notstromanlage

Seit 2020 fallen aufgrund des Alters der vorhandenen Not-
stromanlage von über 40 Jahren immer häufiger und in immer
kürzeren Zeitintervallen Komponenten des MWM-Motors aus.
Erforderliche Ersatzteile werden von MWM für diese Aggregat
seit über 5 Jahren nicht mehr hergestellt. Die Ersatzteilbe-
schaffung gestaltet sich zunehmend langwieriger. In diesen
Zeiten steht das bisherige Notstromaggregat bei externem
Stromausfall nicht zur Verfügung, so dass die Sicherstellung
der Trinkwasserversorgung nicht mehr gegeben war.

28 Wasserwerk
Brochterbeck
- Erneuerung
PLS – Software

Das Prozessleitsystem wird, regelmäßig im Turnus von fünf bis
sechs Jahren, einer größeren Überprüfung, Aktualisierung und
Weiterentwicklung unterzogen. Im Bereich der Software fallen
Umstellungen und Erweiterungen an.

29 Wasserwerk
Brochterbeck
- Erneuerung
PLS – Hardware

Neben den Änderungen an der Software des Prozessleitsys-
tems sind auch Neuanschaffungen im Bereich der Hardware
geplant.

30 Wasserwerk
Brochterbeck
- Erweiterung
Rein- und Spül-
wasserbehälter
mit Be- und Ent-
lüfter

Durch Befüll- und Entleerungsvorgänge in Speicherbehältern
werden erhebliche Luftmengen von außen nach innen und um-
gekehrt ausgetauscht. Nach den DVGW-Regelwerken ist die
Luft aus hygienischen Gründen zu filtern, um unerwünschte
Stoffe wie zum Beispiel Pollen, Umweltstäube und Kleintiere
zurückzuhalten bzw. aus der Luft zu filtern. Rein- und Spülwas-
serbehälter im Wasserwerk verfügen nicht über entsprechende
Filtereinrichtungen und sind zwingend nachzurüsten, um eine
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lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

einwandfreie Wasserqualität zu gewährleisten und dem Stand
der Technik zu entsprechen.

31 Wasserwerk
Brochterbeck
- Neubau 2. Pro-
zesswasserlei-
tung Rieslerge-
bäude

Bei Wartungen, Reinigung und Reparaturarbeiten der Prozess-
wasserleitung zum Rieslergebäude besteht aktuell keine Mög-
lichkeit das Wasser umzuleiten, sodass der Betrieb nicht wei-
tergeführt werden kann. Um die Versorgungssicherheit zu er-
höhen ist eine zweite Prozesswasserleitung zum Rieslerge-
bäude geplant.

32 Wasseraufberei-
tungsanlage
Dörenthe
- Neubau WAA

Das Wasserwerk Dörenthe wurde 1952/1953 von der damali-
gen Preussag zur Wasserversorgung des 100 MW-
Steinkohlekraftwerkes Ibbenbüren gebaut. Zur Kapazitätserhö-
hung wurde bereits 1955 eine Erweiterung durch den Neubau
eines Entnahme- und Pumpwerkes an der Glane südlich von
Saerbeck zur Oberflächenwasserentnahme und die Errichtung
einer Grundwasseranreicherungsanlage in Form von 10 Versi-
ckerungsbecken östlich des Wasserwerkes Dörenthe vorge-
nommen.

Am 01.03.1997 hat der WTL die gesamten Anlagen des Was-
serwerkes Dörenthe von der DSK (heute RAG) übernommen.

Angesichts des Alters des Wasserwerkes Dörenthe, der vor-
handenen technischen Mängel und insbesondere wegen der
eingeschränkten Förder- und Aufbereitungskapazität (max.
Leistung ca. 3,0 Mio. m³/a) wurde entschieden, die Wasserauf-
bereitungsanlage Dörenthe komplett neu zu bauen. Schon
frühzeitig wurde wegen der örtlichen Nähe zum neuen Wasser-
werk und besseren Wasserqualität entschieden, die 10 km ent-
fernte Oberflächenwasserentnahme an der Glane südlich von
Saerbeck aufzugeben und durch eine Entnahme aus dem DEK
zu ersetzen.

Das neue Wasserwerk Dörenthe setzt sich aus 2 Aufberei-
tungsanlagen (1 DEK-Oberflächenwasseraufbereitung / 1
Grundwasseraufbereitung) zusammen.

DEK-Aufbereitung (separate Aufbereitungshalle)

• Flockungs- und Sedimentationsanlage (Actiflo)
• Pumpwerk mit Vorlagespeicherbehälter
• Filterstufe (2 Stahldruckbehälter)

Grundwasseraufbereitung (separate Aufbereitungshalle)

• Teilentsäuerungsstufe (Kaskadenbelüftung)
• Zwischenpumpwerk zur Druckerhöhung
• Filtrationsstufe (6 Stahldruckbehälter)
• Adsorptionsstufe zur Entfernung Spurenstoffe
• Restentsäuerungsstufe (Flachbettbelüfter)
• Reinwasserpumpwerk mit Reinwasserbehälter

Betriebsgebäude (zwischen den beiden Aufbereitungshallen)
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lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterungen

• Meisterbüro / Sozialräume / Sanitäranlagen
• Leitwarte
• Besprechungs- und Medienraum

DEK-Schlammbehandlungsanlage

• 3 rechteckige abgedeckte Speicherbecken aus
• Stahlbeton mit Schlammräumern, Betondecke

GW-Schlammbehandlungsanlage

• 2 rechteckige Speicherbecken aus Stahlbeton mit
• Pultdach als Stahlkonstruktion für PV-Module

Die Bauarbeiten sind auf 17 Lose aufgeteilt.

In einem ersten Bauabschnitt wurde das DEK-
Schlammabsetzbecken (Los 1 bis 3) vorgezogen und bereits
in 2020 errichtet, um die Eisenoxidschlämme aus dem vorhan-
denen alten Wasserwerk zwischenspeichern zu können, da die
vorhandenen Schlammanlagen im Baufeld rückgebaut werden
mussten.
In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt der Bau des neuen Was-
serwerkes. Dieser Bauabschnitt wird 2026 mit Abschluss der
Lose 11 (Anlagentechnik), 14 (E-Technik), 15 (Automatisie-
rungstechnik) und 17 (HKLS-Technik) abgeschlossen.

33 Wasserwerk
Dörenthe
- Wasserrechts-
verfahren GW-
Entnahme

Das Wasserrecht erlaubt am Standort Dörenthe eine Wasser-
förderung von 4,3 Mio. m³/a Grundwasser. Für die Grundwas-
serentnahme ist das Wasserrecht (Bewilligung) bis zum
31.12.2029 befristet. Um das Wasserrecht sicherzustellen und
ausreichend Zeit für nötige Prüfungen und Erhebungen zu ge-
währleisten, ist der Beginn des Wasserrechtsverfahrens be-
reits für 2026 geplant.

34 Wasserwerk
Schollbruch
- Sanierung
Brunnen 3

Brunnen 3 ist ein Altbrunnen aus Bundesbahnzeiten und in den
30er Jahren errichtet worden. Dieser Brunnen ist bereits 1988
wegen undichter Ausbauverrohrung kollabiert und es ist Bo-
denmaterial von außen eingedrungen. Brunnen 3 ist aufgrund
dessen aktuell außer Betrieb.

Es fließt Grundwasser aus dem ersten GW-Stockwerk über die
nicht abgedichtete Ausbauverrohrung gegen den Osningsand-
stein in den tiefen Förderhorizont Klüfte Osningsandstein und
verunreinigt das dort geförderte GW. Darüber hinaus wird Bo-
denmaterial mit eingetragen und es kommt zu Boden- und Ge-
ländeabsackungen im Brunnenumfeld und unter den Betonfun-
damenten des Brunnenabschlussbauwerks. Daher muss die
Ausbauverrohrung überbohrt und ca. 5 m tief in den Fels (Os-
ningsandstein) einzementiert werden. Dadurch werden zudem
oberflächennahe Grundwasserspiegelabsenkungen vermie-
den und bei Nichtförderung kann kein GW aus dem tiefen
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Förderhorizont in das oberflächennahe GW-Stockwerk (Arte-
ser/Druckwasserspiegel) infiltrieren.

Im Nachgang müssen, 2027, das Betonfundament und die
Brechtelhaube entfernt werden, um die Absackungen aufzufül-
len. In der Folge muss das Betonfundament neugebaut wer-
den. Darauf wird ein Brunnenbauwerk gesetzt um die Anlagen-
und EMSR-Technik vor Ort und geschützt installieren zu kön-
nen. U-Pumpe und Steigleitung sowie technische Rohrinstalla-
tion und EMSR-Technik (Frequenzumrichter und E-Schalt-
schränke) werden dann ebenfalls direkt in das Gebäude inte-
griert.

35 Wassergewin-
nung Lehen
- Umrüstung
Wassergewin-
nung

Der WTL hat in der Vergangenheit frühzeitig entschieden, das
Wasserwerk Lehen nach Inbetriebnahme des neuen Werkes
Dörenthe nicht weiter zu betreiben, jedoch die WGA mit ihren
beiden Förderbrunnen 3 und 4 sowie das zugehörige Wasser-
recht über 0,4 Mio. m³/a zukünftig aufrecht zu erhalten und die
gewonnenen Rohwässer über die bereits neu gebaute ca. 3,3
km lange Rohwassertransportleitung entlang der B219 zum
neuen Wasserwerk Dörenthe zu transportieren, um es dort zu-
sammen mit den Rohwässern der WGA Dörenthe zu Trinkwas-
ser aufzubereiten.

Die Gründe liegen einerseits in der Verbesserung der Wasser-
qualität des vom WW Dörenthe abgegebenen Trinkwassers
hinsichtlich Härte- und Nitratreduzierung sowie Erhaltung des
bestehenden Wasserrechts im Hinblick auf Negativeffekte des
Klimawandels und knapper werdender Ressourcen.

Im Einzelnen ist folgende Umrüstung erforderlich

• Der Neubau der Rohwasserleitungen (ca. 200 m) von
den beiden Brunnen 3 und 4 bis zur B219 und Ankopp-
lung an die bereits neu gebaute Rohwassertransportlei-
tung zum neuen WW Dörenthe ist Mitte 2023 abge-
schlossen worden.

• Umstellung der Energieversorgung Brunnen 3 und 4 auf
Niederspannungsanschluss (Freiluftschaltschrank).

• Umstellung der beiden Brunnenpumpen auf Frequenz-
umrichterbetrieb (Freiluftschaltschränke an beiden Brun-
nen) zur flexiblen Leistungssteuerung.

36 Wassergewin-
nung Lengerich
- Neubeantra-
gung Wasser-
recht

Das Wasserrecht für die Wassergewinnung Lengerich läuft am
31.01.2027 aus und das Wasserrechtsverfahren soll die
Grundwasserentnahme an diesem Standort ab 2027 sichern.
In Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro werden alle Maß-
nahmen für die Beantragung erarbeitet.
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37 Ersatz- und Er-
gänzungsbe-
schaffungen
(Verteilungsan-
lagen)

Ansatz für allgemeinen Bedarf im Bereich der Wasservertei-
lungsanlagen.

38 Hausanschlüsse Für 2026 wird mit der Herstellung von ca. 300 neuen Hausan-
schlüssen gerechnet.

39 Messeinrichtun-
gen
NB-IoT-Zähler

Die Umrüstung von mechanischen Wasserzählern mit Sichtab-
lesung am Zähler auf Ultraschallwasserzähler mit NB-IoT-
Kommunikationseinheit soll über die kommenden turnusmäßi-
gen Zählerwechsel in den nächsten sechs Jahren (bis ein-
schließlich 2031) erfolgen.

Ultraschallwasserzähler mit Funkmodul bieten zahlreiche qua-
litative und technologische Vorteile in den Bereichen Ver-
brauchsmessung, Reduktion von Wasserverlusten, Nutzungs-
dauer und bilden die Grundlage für Prozessoptimierungen und
Digitalisierung in der Verbrauchsabrechnung und den Be-
triebsabläufen. Darüber hinaus können Verbesserungen bei
der Erkennung von Leckagen, Rohrbrüchen und anderen Stör-
fällen erzielt werden.

Die höheren Anschaffungskosten amortisieren sich über die
verlängerte Nutzungsdauer von 12 Jahren und erwartete Ein-
sparungen bei den Betriebskosten.

40 Messeinrichtun-
gen
Mobilfunkver-
träge

Die Mobilfunkverträge zur Datenübertragung werden zumeist
einmalig im Voraus für die geplante Nutzungsdauer von 12
Jahren fällig und über die Nutzungsdauer verteilt.

41 Leitungsbau
- Netzerweite-
rung
(neue Bauge-
biete)

Ausbauwünsche der Mitgliedskommunen für neue Bauge-
biete, Neubaumaßnahmen auf Veranlassung Dritter (Straßen-
baulastträger etc.).

42 Leitungsbau
- Netzsanierun-
gen/
-verstärkungen
Allgemein

Allgemeiner Sanierungs- und Änderungsbedarf am bestehen-
den Rohrleitungsnetz (Grundlage: Rohrnetzrehabilitationskon-
zept). Weitere Mittel für Kurzstrecken werden im Erfolgsplan
bereitgestellt.

43 Leitungsbau
- Umschluss
DMA Dörenthe

Zur Einsparung von weiteren Sanierungs- und Umbaukosten
der Übergabe- und Druckminderstation zur Versorgung des
Ortsteils Dörenthe wird diese Funktion im neuen Wasserwerk
Dörenthe als druckreduzierter Abgang auf der Druckseite des
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neuen Reinwasserpumpwerkes realisiert bzw. integriert. Vor-
teile liegen in der besseren Zugänglichkeit sowie Wartung
und Kontrollierbarkeit und dem Wegfall eines unterhaltungsin-
tensiven Schachtbauwerkes.

44 Leitungsbau
- Bypassleitung
DN 600 an der
DMA Wagenfeld-
straße

Die DMA Wagenfeldstraße wird der zentrale Verteil- und Mi-
schungspunkt für die beiden Wasserwerke Dörenthe und
Brochterbeck. Ein kapitaler Schaden des Knotenpunktes zur
Mischung der beiden Teilströme hätte nicht kompensierbare
Versorgungsunterbrechungen zur Folge. Daher soll zur zusätz-
lichen Absicherung des Gesamtsystems zur Vermeidung von
langandauernden Versorgungsausfällen eine Umfahrungslei-
tung in der Dimension DN 600 im Bereich der DMA Wagenfeld-
straße als redundantes System für den Schadensfall gebaut
werden.

45 Leitungsbau
- Umschluss DN
500 vom HB
Laggenbeck an
DMA Gildestraße

Derzeit sind die Versorgungsbereiche Dörenthe und Brochter-
beck noch getrennt. Die Herstellung der Verbindung in der Sta-
tion ist für die Funktion der DMA Gildestraße erforderlich.

46 Leitungsbau
- Netzverstär-
kung Mettingen
Ortslage

Zur ausreichenden Versorgung des Gemeindegebietes Mettin-
gen einschließlich des Großkunden ist neben dem Neubau der
Hauptwasserleitung DA 355 PE nach der durchgeführten Rohr-
netzberechnung auch die Vergrößerung der Zuleitung im Nah-
bereich des Großkunden erforderlich.

Danach reichen in Mettingen die vorhandenen PVC-Leitungen
entlang des Papiermühlenweges/der Hansastraße (DN 100 /
150 aus 1991) und Dreibauernstraße/Hüdepohlweg (DN 150
aus 1991) hinsichtlich ihrer Leitungsquerschnitte nicht aus, um
die zusätzlichen Wassermehrmengen transportieren zu kön-
nen.

Es ist erforderlich, hier entsprechende Leitungserneuerungen
vorzunehmen. Nach jetzigem Sachstand ist die Neuverlegung
von ca. 1.400 m Wasserleitung DA 225 PE erforderlich. Es wer-
den Investitionskosten von ca. 980.000 € erwartet. Angesetzt
wurden hier spez. Kosten von ca. 700 €/lfd. m. Es handelt sich
hierbei allerdings um eine sehr grobe Kostenschätzung. Eine
genaue Kostenermittlung ist erst im Zuge der weiteren Planung
möglich. Die Bauausführung ist im Jahr 2026 vorgesehen.

47 Leitungsbau
- Netzanpas-
sung DMA an
neue Versor-
gungsstruktur

Für die Inbetriebnahme des neuen Wasserwerkes Dörenthe
sind bauliche Anpassungen von weiteren Anlagen im nachge-
schalteten Versorgungsnetz erforderlich. Druckerhöhungsan-
lagen und Übergabestationen müssen an die reduzierten Aus-
gangsdrücke der beiden Wasserwerke und die zentrale Mi-
schung der beiden Teilströme angepasst werden. Es ist ge-
plant, die Maßnahmen für die notwendigen Umbauarbeiten
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parallel zur Inbetriebnahme und zum Einfahrbetrieb des neuen
Wasserwerkes Dörenthe umzusetzen.

48 Hochbehälter
- Erweiterung
Speicherbehälter
mit Be- und Ent-
lüftungsanlagen

Durch Befüll- und Entleerungsvorgänge in Speicherbehältern
werden erhebliche Luftmengen von außen nach innen und um-
gekehrt ausgetauscht. Nach den DVGW-Regelwerken ist die
Luft aus hygienischen Gründen zu filtern, um unerwünschte
Stoffe wie zum Beispiel Pollen, Umweltstäube und Kleintiere
zurückzuhalten bzw. aus der Luft zu filtern. Mehrere Hochbe-
hälter zur Zwischenspeicherung verfügen nicht über entspre-
chende Filtereinrichtungen und sind zwingend nachzurüsten,
um eine einwandfreie Wasserqualität zu gewährleisten und
dem Stand der Technik entsprechen.

49 Druckerhöhungs-
anlage
- Erweiterung
DEA Ibbenbüren

Die Anlagentechnik (Netzpumpen, Frequenzumrichter, Ring-
kolbenventil, Rohrinstallation tlw.) in der DEA Ibbenbüren wird
zur Realisierung der neuen Versorgungsstruktur erneuert und
den geänderten Druckverhältnissen angepasst. Die DEA hat
zukünftig die Funktion, den Differenzdruck (ca. 3,5 bar) von
Teilströmen für die drei höher gelegenen Speicherbehälter
Laggenbeck, Rochus und Recke zu erzeugen. Gleichzeitig
wird über das Ringkolbenventil eine Notversorgung der Stadt
Ibbenbüren Tiefzone mit den Speichervolumina der Hochbe-
hälter Laggenbeck und Rochus sichergestellt.

50 Druckerhöhungs-
anlage
- Übergabe
Dörenther Berg

Durch die Absenkung des Druckniveaus Reinwasserausgang
des neuen Wasserwerkes Dörenthe im Zuge der Umstellung
auf eine neue Versorgungsstruktur muss der nun zu geringe
Versorgungsdruck an der Übergabe der TPL DN 600 vom WW
Dörenthe zum HB Rochus im Bereich des Dörenther Berges
erhöht werden, um die Versorgung dieser Siedlung sicher zu
stellen.

51 Druckerhöhungs-
anlage
- DEA Tecklen-
burg

Im Zuge der geplanten neuen Versorgungsstruktur wird der
Ausgangsdruck der Wasserwerke Brochterbeck und Dörenthe
um 1 bis 3 bar abgesenkt. Den Zwischenpumpen steht daher
ein deutlich geringerer Vordruck zur Verfügung, so dass diese
den geänderten Verhältnissen hydraulisch angepasst oder ggf.
erneuert werden müssen.

52 Eigenversor-
gungsanlagen-
Strom
- Konzepterstel-
lung

In 2021 wurde ein übergreifendes Energiekonzept zur Erweite-
rung der klimaneutralen Eigenstromversorgung für den WTL
erstellt. In den letzten Jahren wurden zudem standortspezifi-
sche Konzept-/Machbarkeitsstudien erstellt.

In den nächsten Jahren ist zu erwarten, dass weitere spezifi-
sche Betrachtungen zu erstellen sind, um das Ziel eines klima-
neutralen WTL zu erreichen.
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53 Eigenversorgun-
gasnlagen-Strom
- Windkraftan-
lage WW Broch-
terbeck

Der WTL beabsichtigt den Bau einer Windkraftanlage in der
Nähe des Wasserwerks Brochterbeck im Rahmen einer mitge-
zogenen Nutzung (siehe u. a. § 35 Abs. 1 BauGB). Ein stand-
ortspezifisches Erstbetrachtung für eine Anlage mit einer Leis-
tung von 750 kW liegt vor. Eine Bauvoranfrage wurde über den
Kreis Steinfurt unter Einbezug der Bezirksregierung Münster
gestellt.

Das Projekt ist aufgrund der möglichen Trassenverläufe der
geplanten Höchstspannungsleitung aktuell pausiert. Eine Um-
setzung zur Verbesserung der Eigenversorgung wird in der
Folge weiterhin angestrebt.

54 Eigenversor-
gungsanlagen-
Strom
- Windkraftan-
lage WW Dören-
the

Zur weiteren Steigerung der Eigenversorgungsquote ist eine
WKA mit einer Leistung von 750 kW und einer Nabenhöhe von
69 m geplant. Die Anlage soll in das MS-Netz des Brunnenfel-
des, das mit dem Wasserwerk (Aufbereitungsanlage) verbun-
den ist, integriert werden. Ein positiver Bauvorentscheid wurde
erteilt und Planung der Maßnahme wird 2026 vorangetrieben.

55 Eigenversor-
gungsanlagen-
Strom
- Freiflächenan-
lage WW Broch-
terbeck

Der WTL beabsichtigt den Bau von Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen auf dem Betriebsgelände des Wasserwerks Brochter-
beck im Rahmen einer mitgezogenen Nutzung (siehe u.a. § 35
Abs. 1 BauGB). Die Baugenehmigung wurde Ende Juli 2025
erteilt. Die Umsetzung und Inbetriebnahme sind für 2026 ge-
plant. Für die technischen Anlagen liegt die Grobkostenschät-
zung inkl. Ing.-/Gutachterkosten bei 1,4 Mio. € (netto).

56 Eigenversor-
gungsanlagen-
Strom
- PV Freiflä-
chenanlage
Schollbruch

Flächen längs von Schienenwegen des übergeordneten Net-
zes im Sinne des § 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
mit mindestens zwei Hauptgleisen und in einer Entfernung zu
diesen von bis zu 200 Metern können gemäß § 35 BauGB zur
Nutzung solarer Strahlung eingesetzt werden. Beim WW
Schollbruch sollte diese Situation vorliegen. Der WTL hat
hierzu eine Machbarkeitsstudie beauftragt. In 2026/27 ist die
Errichtung einer PV-Freiflächenanlagen geplant. Es wird aktu-
ell von einer Anlagengröße von 750 kWp ausgegangen. Der
konkrete Wert ergibt sich aus der Machbarkeitsstudie unter
Einbezug der für diesem Standort sehr relevanten Natur-
schutzvorgaben. Der derzeitige Planwert inkl. Ing.-/Gutachter-
kosten liegt bei 0,54 Mio. € (netto).

57 Eigenversor-
gungsanlagen-
Strom
- Freiflächen-PV-
Anlage HB Lag-
genbeck

Über eine standortspezifische Machbarkeitsstudie soll das
mögliche wirtschaftliche sowie energetische Potenzial und die
technische Umsetzbarkeit für eine PV-Dachflächenanlage auf
dem Hochbehälter Laggenbeck ermittelt werden. Es ist beab-
sichtigt eine Förderung durch progres.nrw mit einer Förder-
quote von bis zu 90 % zu nutzen, so dass der Mitteleinsatz für
den WTL erheblich geringer ausfallen könnte.
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58 Eigenversor-
gungsanlagen-
Strom
- Batteriespei-
cher WW Broch-
terbeck FFPVA

Eine Machbarkeitsstudie inkl. wirtschaftlicher Betrachtung für
einen Batteriespeicher soll die Möglichkeiten der Eigenver-
brauchserhöhung und Lastspitzenreduktion ausloten. Ergeb-
nisabhängig ist die Umsetzung geplant.

59 Fuhrpark Regelmäßig anfallender Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf
in Anlehnung an Vorjahressätze.

60 Betriebsausstat-
tung

Regelmäßig anfallender Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf
in Anlehnung an Vorjahressätze.

61 Geschäftsaus-
stattung

Regelmäßig anfallender Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf
in Anlehnung an Vorjahressätze inklusive turnusmäßigem Aus-
tausch von Hardware, Ausgaben für Software sowie Möblie-
rung der Besprechungs- und Sozialräume.

62 Öffentliche
Trinkwasser-
brunnen

Nach den Vorgaben des § 50 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz
wird der WTL in den Mitgliedskommunen 15 öffentliche Trink-
wasserspender installieren, wovon bis 2025 sieben Brunnen in
Betrieb genommen wurden.

63 Aktivierte Ge-
meinkosten/Ei-
genleistungen

Den Investitionen sind die beim WTL entstehenden Gemein-
kosten für Planung, Baubetreuung, Eigenleistungen usw. zu-
zurechnen und demgemäß über den Vermögensplan zu akti-
vieren und zu finanzieren. Unter dieser Position erfolgt ein
Summenansatz für alle Investitionsprojekte.

64 Auflösung von
Ertragszuschüs-
sen

Auf die Ausführung im Erfolgsplan zu dieser Position wird ver-
wiesen.

65 Tilgung von Kre-
diten

Regelmäßige Kredittilgungen in Höhe von ca. 2,2 Mio. €.

V e r m ö g e n s p l a n

- Einzahlungen -

66 Abschreibungen
auf Sachanla-
gen und imma-
terielle Anlage-
werte

Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Finanzierung
der Investitionen. Die Abschreibungen auf Sachanlagenzu-
gänge erfolgen seit 2008 nur noch nach der linearen Methode.
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67 Anschlussbei-
träge, Aufwan-
dersatz Hausan-
schlüsse

Die Leistungen der Anschlussnehmer (Ertragszuschüsse) ent-
wickeln sich mit den Ausgaben für Rohrnetzerweiterungen und
neuen Hausanschlüssen.

68 Investitionszu-
schüsse

Für das Jahr 2026 sind Zuschüsse für die Umrüstung des Rein-
wasserpumpwerkes beantragt.

69 Zuschüsse zum
Leitungsbau

Zuschuss zum Leitungsbau aufgrund besonderer Anforderun-
gen eines Großabnehmers.

70 Einnahmen aus
Krediten

Die Finanzierung der Investitionen macht Kreditaufnahmen in
Höhe von 3,8 Mio. € erforderlich. Der Betrag resultiert aus dem
aktuellen Baufortschritt sowie zusätzlichen Maßnahmen.

71 Verringerung
des Nettogeld-
vermögens

In Vorjahren ausgewiesener Liquiditätsüberhang, insbeson-
dere für die geplanten Ausgaben der Vermögenspläne aufge-
nommenen Investitionskredite. Diese werden entsprechend
des Baufortschritts der Investitionen bis Ende 2026 aufge-
braucht sein.

72 Jahresgewinn Der eingeplante Jahresüberschuss wird zur Verringerung von
weiteren Kreditaufnahmen erwirtschaftet.

Der Gewinn ergibt sich aus dem Ansatz von kalkulatorischen
Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte und kalku-
latorische Zinsen im Rahmen der Gebührenkalkulation.
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Soll Ist Erläu-
Bezeichnung 2025 2024 terungen

T € T € (lfd. Nr.)

Umsatzerlöse
a) Wasserabgabe 26.283.000 25.130 24.174 1           
b) Auflösung Ertragszuschüsse 892.000 865 892 2           
c) Sonstige 341.000 342 520 3           
Umsatzerlöse gesamt 27.516.000 26.337 25.586 

Aktivierte Eigenleistungen 705.000 920 905 4           

Sonstige betriebliche Erträge 159.000 196 384 5           
Erträge gesamt 28.380.000 27.453 26.875 

Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-,
    Hilfs- und Betriebsstoffe und
    für bezogene Waren 3.365.000 3.353 3.424 6           

b) Aufwendungen für bezogene
    Leistungen 3.064.000 4.473 5.077 7           
Materialaufwand gesamt 6.429.000 7.826 8.501 

Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.669.000 5.359 4.976 8           
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen
    für Altersversorgung und für
    Unterstützung 1.699.000 1.578 1.470 8           
    davon Altersversorgung 360.000 €
Personalaufwand gesamt 7.368.000 6.937 6.446 

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des An-
lagevermögens und Sachanlagen 6.310.000 5.195 4.181 9           

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.648.000 2.542 2.613 10         

Aufwendungen gesamt 22.755.000 22.500 21.741 

Zinsen und ähnliche Erträge 25.000 50 105 11         

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.385.000 1.241 1.078 12         

Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 4.265.000 3.762 4.161 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.316.000 1.147 1.009 13         

Sonstige Steuern 73.000 62 45 14         

Jahresergebnis 2.876.000 2.553 3.107 

Erfolgsplan 2026 - Erträge und Aufwendungen

Soll
2026

€
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geplante voraussichtl. Planansatz noch zu finanz. Verpflichtungs- Erläuterung
Gesamt- einschl. 2025 2026 Investitionen ermächtigung (lfd. Nr.)

Vorhaben auszahlungen finanziert 2027 ff.
€ € € € €

Grundstücke und Gebäude
a) Grunderwerb 400.000 100.000 300.000 15
b) Betriebshof/Verwaltung 495.000 45.000 450.000 450.000 16

Gewinnungs- und Bezugsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 160.000 40.000 120.000 17
b) Neuanschaffung Inspektionskamera Brunnen 60.000 18
c) Neuanschaffung Hebekran f. Pumpen ziehen und einbauen 250.000 19
b) Neuanschaffung Gerätschaften für Leitungsreinigung 50.000 20

Wasserwerk Brochterbeck
a) Anpassung Reinwasserpumpwerk 660.000 275.000 385.000 21
b) Modernisierung Wärmepumpe 75.000 50.000 25.000 25.000 22
c) Energetische Sanierung Büro- und Sozialtrakt 300.000 200.000 100.000 100.000 23
d) Anpassung Raumkonzept Büro- und Sozialtrakt 250.000 150.000 100.000 100.000 24
e) Erneuerung von zwei Alttransformatoren 75.000 15.000 60.000 25
f) Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage CO2 Energieversorgung 835.000 35.000 800.000 26
g) Erneuerung Notstromanlage 760.000 40.000 720.000 27
h) Erneuerung Prozessleitsystem - Software 150.000 150.000 28
i) Erneuerung Prozessleitsystem - Hardware 200.000 200.000 29
j) Erweiterung Rein- und Spülwasserbehälter mit Be- und Entlüfter 200.000 30.000 170.000 170.000 30
k) Neubau 2. Prozesswasserleitung Rieslergebäude 100.000 50.000 50.000 50.000 31

Wasserwerk Dörenthe
a) Neubau Wasseraufbereitung 25.630.000 24.625.000 1.005.000 32
b) Wasserrechtsverfahren GW-Entnahme 20.000 20.000 80.000 80.000 33

Wasserwerk Schollbruch
a) Sanierung Brunnen 3 200.000 200.000 34

Wassergewinnung Lehen
a) Umrüstung Wassergewinnung 200.000 200.000 35

Wassergewinnung Lengerich
a) Neubeantragung Wasserrecht 75.000 50.000 25.000 36

Vermögensplan 2026 - Auszahlungen

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung der Tabelle

geplante voraussichtl. Planansatz noch zu finanz. Verpflichtungs- Erläuterung
Gesamt- einschl. 2025 2026 Investitionen ermächtigung (lfd. Nr.)

Vorhaben auszahlungen finanziert 2027 ff.
€ € € € €

Vermögensplan 2026 - Auszahlungen

Verteilungsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 240.000 60.000 180.000 37
b) Hausanschlüsse 2.570.000 620.000 1.950.000 38
c) Messeinrichtungen - NB-IoT-Zähler 2.560.000 640.000 1.920.000 1.920.000 39
c) Messeinrichtungen - Mobilfunkverträge 880.000 220.000 660.000 660.000 40

Leitungsbau
a) Netzerweiterungen (Neue Baugebiete) 2.800.000 700.000 2.100.000 41
b) Netzsanierungen/-verstärkungen allgemein 9.603.000 2.203.000 7.400.000 42
c) Umschluss DMA Dörenthe 70.000 70.000 43
d) Bypassleitung DN 600 an der DMA Wagenfeldstraße 80.000 80.000 44
e) Umschluss DN 500 vom HB Laggenbeck an DMA Gildestraße 60.000 60.000 45
f) Netzverstärkung Mettingen Ortslage 980.000 50.000 930.000 46
g) Netzanpassung DMA an neue Versorgungsstruktur 200.000 200.000 47

Hochbehälter (HB)
a) Erweiterung Speicherbehälter mit Be- und Entlüftungsanlagen 350.000 30.000 320.000 320.000 48

Druckerhöhungsanlagen (DEA)
a) Erweiterung DEA Ibbenbüren 700.000 70.000 630.000 49
b) Übergabe Dörenther Berg 270.000 20.000 250.000 50
c) DEA Tecklenburg 30.000 51

Neubau Eigenversorgungsanlagen Strom
a) Konzeptstellung 35.000 5.000 10.000 20.000 20.000 52
b) Windkraftanlage WW Brochterbeck 2.190.000 10.000 30.000 2.150.000 2.150.000 53
c) Windkraftanlage WW Dörenthe 2.700.000 50.000 150.000 2.500.000 2.100.000 54
d) Freiflächen-PV-Anlage WW Brochterbeck 1.400.000 100.000 1.300.000 55
e) Freiflächen-PV-Anlage WW Schollbruch 540.000 30.000 60.000 450.000 450.000 56
f) Freiflächen-PV-Anlage HB Laggenbeck 20.000 20.000 57
g) Batteriespeicher WW Bro FFPVA 810.000 10.000 800.000 800.000 58

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Fuhrpark 600.000 150.000 450.000 59
Betriebsausstattung 135.000 15.000 120.000 60
Geschäftsausstattung 415.000 85.000 330.000 61

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung der Tabelle

geplante voraussichtl. Planansatz noch zu finanz. Verpflichtungs- Erläuterung
Gesamt- einschl. 2025 2026 Investitionen ermächtigung (lfd. Nr.)

Vorhaben auszahlungen finanziert 2027 ff.
€ € € € €

Vermögensplan 2026 - Auszahlungen

Sonstiges
a) öffentliche Trinkwasserbrunnen 160.000 160.000 62
Investitionsprogramm 61.133.000 25.395.000 13.503.000 22.745.000 9.395.000

Aktivierte Gemeinkosten 705.000 63

Auflösung von Ertragszuschüssen/Sonderposten 892.000 64

Tilgung von Krediten 2.200.000 65

Gesamtausgaben 17.300.000 
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Planansatz Planansatz Re-Ergebnis Erläuterung
Bezeichnung 2026 2025 2024 (lfd. Nr.)

€ € €

Abschreibungen auf Sachanlagen und 6.310.000 5.195.000 4.181.000 66
immaterielle Anlagewerte

Anschlussbeiträge/Baukostenzuschüsse 582.000 440.000 469.300 67

Aufwandersatz, Hausanschlüsse 575.000 500.000 550.300 67

Investitionszuschüsse 115.000 0 59.500 68

Zuschüsse zu Leitungsbaumaßnahmen 980.000 2.065.000 424.200 69

Einnahmen aus Krediten 3.800.000 12.200.000 10.870.000 70

Verringerung des Nettogeldvermögens 2.062.000 55.000 195.100 71

Jahresgewinn (-verlust) 2.876.000 2.555.000 3.107.100 72

Einzahlungen insgesamt: 17.300.000 23.010.000 19.856.500 

Vermögensplan 2026 - Einzahlungen

Vorjahre
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Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
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Bezeichnung 2025 *) 2026 2027 2028 2029
T € T € T € T € T €

Umsatzerlöse
a) Wasserabgabe 24.989 26.283 26.618 27.072 27.113 
b) Auflösung Ertragszuschüsse 865 892 880 915 947 
c) Sonstige 342 341 341 331 331 
Umsatzerlöse gesamt 26.196 27.516 27.839 28.318 28.391 

Aktivierte Eigenleistungen 805 705 625 515 485 

Sonstige betriebliche Erträge 146 159 159 159 159 
Erträge gesamt 27.147 28.380 28.623 28.992 29.035 

Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-,
    Hilfs- und Betriebsstoffe und
    für bezogene Waren 3.561 3.365 3.162 3.169 3.021 

b) Aufwendungen für bezogene
    Leistungen 4.496 3.064 3.310 3.156 2.922 
Materialaufwand gesamt 8.057 6.429 6.472 6.325 5.943 

Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.274 5.669 5.609 5.738 5.876 
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen
    für Altersversorgung und für
    Unterstützung 1.581 1.699 1.682 1.720 1.761 
Personalaufwand gesamt 6.855 7.368 7.291 7.458 7.637 

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des An-
lagevermögens und Sachanlagen 4.225 6.310 6.795 6.978 7.088 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.347 2.648 2.598 2.603 2.608 

Aufwendungen gesamt 21.484 22.755 23.156 23.364 23.276 

Zinsen und ähnliche Erträge 50 25 25 25 25 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.300 1.385 1.335 1.280 1.220 

Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 4.413 4.265 4.157 4.373 4.564 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.362 1.316 1.283 1.294 1.351 

Sonstige Steuern 73 73 73 73 73 

Jahresergebnis 2.978 2.876 2.801 3.006 3.140 

*) Aufgrund des Geschäftsverlaufes aktualisierter Planansatz

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Ergebnisplanung 2025 - 2029
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Auszahlungen Einzahlungen
Planansatz D e c k u n g s m i t t e l Planansatz

€ €
Grunderwerb 257.000   Abschreibungen auf Sachanlagen 4.225.000   

und immaterielle Anlagenwerte
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 90.000   
(Gewinnung und Bezug) Anschlussbeiträge 553.000   

Wasserwerk Brochterbeck Aufwandersatz Hausanschlüsse 575.000   
a) Anpassung Reinwasserpumpwerk 0   
b) Modernisierung Wärmepumpe 0   Investitionszuschüsse 1.600.000   
c) Energetische Sanierung Büro- und Sozialtrakt 0   
d) Anpassung Raumkonzept Büro- und Sozialtrakt 0   Einnahme aus Krediten 12.200.000   
e) Erneuerung von zwei Alttransformatoren 15.000   
f) Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage 35.000   Jahresergebnis 2.978.000   

CO2 Energieversorgung
g) Erneuerung Notstromanlage 40.000   

Wasserwerk Dörenthe
a) Neubau Wassergewinnung 2.335.000   
b) Neubau Wasseraufbereitung 6.295.000   
c) Verbindungsleitungen WGA - WAA 170.000   
d) Optimierung Grundwassermessstellennetz 50.000   
e) IT- und Telekommunikationstechnik 92.000   
f) Wasserrechtsverfahren GW-Anreicherung 80.000   
g) Wasserrechtsverfahren GW-Entnahme 20.000   

Wasserwerk Schollbruch
a) Konzeptstudie Neubau 25.000   
b) Sanierung Brunnen 3 0   
c) Neubau/Sanierung Brunnengebäude, Technische 0   

Ausrüstung, EMSR-Technik (Brunnen 3)

Wassergewinnung Lehen
a) Umrüstung Wassergewinnung 0   
b) Neubeantragung Wasserrecht 40.000   
c) Neubau zwei Grundwassermessstellen 0   

Wassergewinnung Lengerich
a) Neubeantragung Wasserrecht 75.000   

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 60.000   
(Verteilung)

Hausanschlüsse 600.000   

Messeinrichtungen 60.000   

Leitungsbau
a) Netzerweiterung (Neue Baugebiete) 514.000   
b) Netzsanierung/-verstärkung allg. 796.000   
c) Neubau DA 355, Ibbenbüren-Schafberg - Mettingen 1.675.000   
d) Bypassleitung DN 600 an der DMA Wagenfeldstraße 0   
e) Umschluss DN 500 vom HB Laggenbeck an 0   

DMA Gildestraße
f) Netzverstärkung Mettingen Ortslage 0   
g) Umlegung Transportleitung DA 600, Aaseebad Ibb. 430.000   

Hochbehälter (HB)
a) Umwehrungsgeländer Dachanlage HB Rochus 0   

Druckerhöhungsanlagen (DEA)
a) Erweiterung DEA Ibbenbüren 70.000   

Finanzplan 2025

V o r h a b e n

(aufgrund des Geschäftsverlaufes aktualisierter Planansatz)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

- 36 -



Fortsetzung der Tabelle

Auszahlungen Einzahlungen
Planansatz D e c k u n g s m i t t e l Planansatz

€ €

Finanzplan 2025

V o r h a b e n

(aufgrund des Geschäftsverlaufes aktualisierter Planansatz)

b) Übergabe Dörenther Berg 20.000   

Druckminderungsanlagen (DMA)
a) Neubau DMA Ibbenbürener Straße, Mettingen 425.000   

Neubau Eigenversorgungsanlagen Strom
a) Konzepterstellung 5.000   
b) Windkraftanlage WW Brochterbeck 10.000   
c) Windkraftanlage WW Dörenthe 50.000   
d) Freiflächen-PV-Anlage WW Brochterbeck 50.000   
e) Freiflächen-PV-Anlage WW Schollbruch 30.000   
f) Dachflächen-PV-Anlage HB Laggenbeck 0   
g) Bauhof Schüttgutlager 37.000   

Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Fuhrpark 120.000   
b) Betriebsausstattung 56.000   
c) Geschäftsausstattung 222.000   

Sonstiges
a) öffentliche Trinkwasserbrunnen 45.000   

Investitionsprogramm 14.894.000   

Aktivierte Gemeinkosten 805.000   

Auflösung von Ertragszuschüssen 865.000   

Erhöhung des Nettogeldvermögens 2.077.000   

Tilgung von Krediten 3.490.000   

Gesamtauszahlungen 2025 22.131.000   Gesamteinzahlungen 2025 22.131.000   
(Netto-Kreditaufnahme) 8.710.000   
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Auszahlungen Einzahlungen
Planansatz D e c k u n g s m i t t e l Planansatz

€ €
Grundstücke und Gebäude Abschreibungen auf Sachanlagen 6.310.000   
a) Grunderwerb 100.000   und immaterielle Anlagenwerte
b) Betriebshof/Verwaltung 45.000   

Anschlussbeiträge 582.000   
Gewinnungs- und Bezugsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 40.000   Aufwandersatz Hausanschlüsse 575.000   
b) Neuanschaffung Inspektionskamera Brunnen 60.000   
c) Neuanschaffung Hebekran f. Pumpen ziehen 250.000   Investitionszuschüsse 1.095.000   
d) Neuanschaffung Gerätschaften für Leitungsreinigung 50.000   

Einnahme aus Krediten 3.800.000   
Wasserwerk Brochterbeck
a) Anpassung Reinwasserpumpwerk 385.000   Verringerung des Nettogeld- 2.062.000   
b) Modernisierung Wärmepumpe 50.000   vermögens
c) Energetische Sanierung Büro- und Sozialtrakt 200.000   
d) Anpassung Raumkonzept Büro- und Sozialtrakt 150.000   Jahresergebnis 2.876.000   
e) Erneuerung von zwei Alttransformatoren 60.000   
f) Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage 800.000   
g) Erneuerung Notstromanlage 720.000   
h) Erneuerung Prozessleitsystem - Software 150.000   
i) Erneuerung Prozessleitsystem - Hardware 200.000   
j) Erweiterung Rein- und Spülwasserbehälter 30.000   
k) Neubau 2. Prozesswasserleitung Rieslergebäude 50.000   

Wasserwerk Dörenthe
a) Neubau Wasseraufbereitung 1.005.000   
b) Wasserrechtsverfahren GW-Entnahme 20.000   

Wasserwerk Schollbruch
a) Sanierung Brunnen 3 200.000   

Wassergewinnung Lehen
a) Umrüstung Wassergewinnung 200.000   

Wassergewinnung Lengerich
a) Neubeantragung Wasserrecht 25.000   

Verteilungsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 60.000   
b) Hausanschlüsse 620.000   
c) Messeinrichtungen - NB-IoT-Zähler 640.000   
d) Messeinrichtungen - Mobilfunkverträge 220.000   

Leitungsbau
a) Netzerweiterung (Neue Baugebiete) 700.000   
b) Netzsanierung/-verstärkung allg. 2.203.000   
c) Umschluss DMA Dörenthe 70.000   
d) Bypassleitung DN 600 an der DMA Wagenfeldstraße 80.000   
e) Umschluss DN 500 vom HB Laggenbeck an DMA Gildestraße60.000   
f) Netzverstärkung Mettingen Ortslage 930.000   
g) Netzanpassung DMA an neue Versorgungstruktur 200.000   

Hochbehälter (HB)
a) Erweiterung Speicherbehälter mit Be- und Entlüftern 30.000   

Druckerhöhungsanlagen (DEA)
a) Erweiterung DEA Ibbenbüren 630.000   
b) Übergabe Dörenther Berg 250.000   
c) DEA Tecklenburg 30.000   

Finanzplan 2026

V o r h a b e n
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Auszahlungen Einzahlungen
Planansatz D e c k u n g s m i t t e l Planansatz

€ €

Finanzplan 2026

V o r h a b e n

Neubau Eigenversorgungsanlagen Strom
a) Konzepterstellung 10.000   
b) Windkraftanlage WW Brochterbeck 30.000   
c) Windkraftanlage WW Dörenthe 150.000   
d) Freiflächen-PV-Anlage WW Brochterbeck 1.300.000   
e) Freiflächen-PV-Anlage WW Schollbruch 60.000   
f) Freiflächen-PV-Anlage HB Laggenbeck 20.000   
g) Batteriespeicher WW Brochterbeck FFPVA 10.000   

Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Fuhrpark 150.000   
b) Betriebsausstattung 15.000   
c) Geschäftsausstattung 85.000   

Sonstiges
a) öffentliche Trinkwasserbrunnen 160.000   

Investitionsprogramm 13.503.000   

Aktivierte Gemeinkosten 705.000   

Auflösung von Ertragszuschüssen 892.000   

Tilgung von Krediten 2.200.000   

Gesamtauszahlungen 2026 17.300.000   Gesamteinzahlungen 2026 17.300.000   
(Netto-Kreditaufnahme) 1.600.000   
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Auszahlungen Einzahlungen
Planansatz D e c k u n g s m i t t e l Planansatz

€ €
Grundstücke und Gebäude Abschreibungen auf Sachanlagen 6.795.000   
a) Grunderwerb 100.000   und immaterielle Anlagenwerte
b) Betriebshof/Verwaltung 450.000   

Anschlussbeiträge 922.000   
Gewinnungs- und Bezugsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 40.000   Aufwandersatz Hausanschlüsse 575.000   

Wasserwerk Brochterbeck
a) Modernisierung Wärmepumpe 25.000   Einnahme aus Krediten 2.200.000   
b) Energetische Sanierung Büro- und Sozialtrakt 100.000   
c) Anpassung Raumkonzept Büro- und Sozialtrakt 100.000   
d) Erweiterung Rein- und Spülwasserbehälter 170.000   Verringerung des Nettogeld- 97.000   
e) Neubau 2. Prozesswasserleitung Rieslergebäude 50.000   vermögens
f) BrFeld Mitte, Ern.U-Pumpen Frequenzumrichter 100.000   
g) Neubau Schlammtrockenbeet 150.000   

Jahresergebnis 2.801.000   
Wasserwerk Dörenthe
a) Wasserrechtsverfahren GW-Entnahme 30.000   

Wasserwerk Schollbruch
a) Neubau Brunnen 3 Fundament, Brunnengebäude, TA, EMSR-Technik 150.000   
b) Brunnen 2 + 3 neue Pumpen und Frequenzumrichter 100.000   

Verteilungsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 60.000   
b) Hausanschlüsse 630.000   
c) Messeinrichtungen - NB-IoT-Zähler 640.000   
d) Messeinrichtungen - Mobilfunkverträge 220.000   

Leitungsbau
a) Netzerweiterung (Neue Baugebiete) 700.000   
b) Netzsanierung/-verstärkung allg. 1.800.000   

Hochbehälter (HB)
a) Erweiterung Speicherbehälter mit Be- und Entlüftern 320.000   

Neubau Eigenversorgungsanlagen Strom
a) Konzepterstellung 10.000   
b) Windkraftanlage WW Brochterbeck 50.000   
c) Windkraftanlage WW Dörenthe 2.500.000   
d) Freiflächen-PV-Anlage WW Schollbruch 450.000   
e) Batteriespeicher WW Brochterbeck FFPVA 50.000   
f) Batteriespeicher WW Dörenthe FFPVA 20.000   

Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Fuhrpark 150.000   
b) Betriebsausstattung 40.000   
c) Geschäftsausstattung 175.000   

Investitionsprogramm 9.380.000   

Aktivierte Gemeinkosten 625.000   

Auflösung von Ertragszuschüssen 880.000   

Tilgung von Krediten 2.505.000   

Gesamtauszahlungen 2027 13.390.000   Gesamteinzahlungen 2027 13.390.000   
(Netto-Kreditaufnahme) -305.000   

Finanzplan 2027

V o r h a b e n
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Auszahlungen Einzahlungen
Planansatz D e c k u n g s m i t t e l Planansatz

€ €
Grundstücke und Gebäude Abschreibungen auf Sachanlagen 6.978.000   
a) Grunderwerb 100.000   und immaterielle Anlagenwerte

Gewinnungs- und Bezugsanlagen Anschlussbeiträge 971.000   
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 40.000   

Aufwandersatz Hausanschlüsse 600.000   
Wasserwerk Brochterbeck
a) Sanierung Brunnenfeld Nord 250.000   Einnahme aus Krediten 0   
b) BrFeld Mitte, Ern.U-Pumpen Frequenzumrichter 100.000   

Verringerung des Nettogeld- 15.000   
Wasserwerk Dörenthe vermögens
a) Wasserrechtsverfahren GW-Entnahme 30.000   

Jahresergebnis 3.006.000   
Verteilungsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 60.000   
b) Hausanschlüsse 650.000   
c) Messeinrichtungen - NB-IoT-Zähler 640.000   
d) Messeinrichtungen - Mobilfunkverträge 220.000   

Leitungsbau
a) Netzerweiterung (Neue Baugebiete) 700.000   
b) Netzsanierung/-verstärkung allg. 2.600.000   

Neubau Eigenversorgungsanlagen Strom
a) Konzepterstellung 10.000   
b) Windkraftanlage WW Brochterbeck 1.100.000   
c) Batteriespeicher WW Brochterbeck FFPVA 750.000   

Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Fuhrpark 150.000   
b) Betriebsausstattung 40.000   
c) Geschäftsausstattung 85.000   

Investitionsprogramm 7.525.000   

Aktivierte Gemeinkosten 515.000   

Auflösung von Ertragszuschüssen 915.000   

Erhöhung des Nettogeldvermögens 0   

Tilgung von Krediten 2.615.000   

Gesamtauszahlungen 2028 11.570.000   Gesamteinzahlungen 2028 11.570.000   
(Netto-Kreditaufnahme) -2.615.000   

Finanzplan 2028

V o r h a b e n
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Auszahlungen Einzahlungen
Planansatz D e c k u n g s m i t t e l Planansatz

€ €
Grundstücke und Gebäude Abschreibungen auf Sachanlagen 7.088.000   
a) Grunderwerb 100.000   und immaterielle Anlagenwerte

Gewinnungs- und Bezugsanlagen Anschlussbeiträge 601.000   
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 40.000   

Aufwandersatz Hausanschlüsse 600.000   
Wasserwerk Brochterbeck
a) Sanierung Brunnenfeld Nord 250.000   Einnahme aus Krediten 0   

Wasserwerk Dörenthe Jahresergebnis 3.140.000   
a) Wasserrechtsverfahren GW-Entnahme 20.000   

Verteilungsanlagen
a) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 60.000   
b) Hausanschlüsse 670.000   
c) Messeinrichtungen - NB-IoT-Zähler 640.000   
d) Messeinrichtungen - Mobilfunkverträge 220.000   

Leitungsbau
a) Netzerweiterung (Neue Baugebiete) 700.000   
b) Netzsanierung/-verstärkung allg. 3.000.000   

Neubau Eigenversorgungsanlagen Strom
a) Windkraftanlage WW Brochterbeck 1.000.000   

Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Fuhrpark 150.000   
b) Betriebsausstattung 40.000   
c) Geschäftsausstattung 70.000   

Investitionsprogramm 6.960.000   

Aktivierte Gemeinkosten 485.000   

Auflösung von Ertragszuschüssen 947.000   

Erhöhung des Nettogeldvermögens 377.000   

Tilgung von Krediten 2.660.000   

Gesamtauszahlungen 2028 11.429.000   Gesamteinzahlungen 2028 11.429.000   
(Netto-Kreditaufnahme) -2.660.000   

Finanzplan 2029

V o r h a b e n
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      S T E L L E N S O L L  2 0 2 6

Lfd.Nr. Dienstverhältnis Stellen Beschäftigte EG  Stellen Beschäftigte EG EG Bemerkung
1 Geschäftsführer 1 1 AT TVV 1 1 AT TVV AT TVV  

2-3 Arbeitnehmer(in) 2 2 15 TVV 2 2 15 TVV 15 TVV  
4-5 Arbeitnehmer(in) 2 2 13 TVV 2 2 13 TVV 13 TVV  
6 Arbeitnehmer(in) 1 1 12 TVV 1 1 12 TVV 12 TVV
7 Arbeitnehmer(in) 1 1 12 TVV 1 1 12 TVV n.n. TVV
8 Arbeitnehmer(in) 1 1 12 TVV 1 1 12 TVV n.n. TVV  
9 Arbeitnehmer(in) 1 1 11 TVV 1 1 11 TVV 12* TVV

10 Arbeitnehmer(in) 1 1 11 TVV 1 1 11 TVV 10 TVV  

11-17 Arbeitnehmer(in) 7 7 10 TVV 7 7 10 TVV 10 TVV
18 Arbeitnehmer(in) 1 1 10 TVV TVV TVV zusätzl. Stelle IT

19-22 Arbeitnehmer(in) 4 4 10 TVV 4 4 10 TVV 9 TVV
23 Arbeitnehmer(in) 1 1 10 TVV 1 1 10 TVV n.n. TVV  
24 Arbeitnehmer(in) 1 1 10 temp. TVV 1 1 10 temp. TVV 10 TVV
25 Arbeitnehmer(in) 1 1 10 TVV 1 1 9 TVV 9 TVV Stellenanhebung gem. Stellenbewertung

26-27 Arbeitnehmer(in) 2 2 9 TVV 2 2 9 TVV 9 TVV
28-29 Arbeitnehmer(in) 2 2 9 TVV 2 2 9 TVV 8 TVV  

30 Arbeitnehmer(in) 1 1 9 TVV 1 1 9 TVV 7 TVV
31 Arbeitnehmer(in) 1 1 8 TVV 1 1 8 TVV 9* TVV

32-34 Arbeitnehmer(in) 3 3 8 TVV 3 3 8 TVV 8 TVV  
35 Arbeitnehmer(in) 1 2 8 TVV 1 2 8 TVV 8 TVV Die Stelle ist mit zwei Teilzeitkräften besetzt

36-40 Arbeitnehmer(in) 5 5 8 TVV 5 5 8 TVV 8 TVV  
41 Arbeitnehmer(in) 1 1 7 TVV 1 1 7 TVV 8* TVV
42 Arbeitnehmer(in) 1 1 7 TVV 1 1 7 TVV 7* TVV
43 Arbeitnehmer(in) 1 2 7 TVV 1 2 7 TVV 7 TVV Die Stelle ist mit zwei Teilzeitkräften besetzt

44-54 Arbeitnehmer(in) 11 11 7 TVV 11 11 7 TVV 7 TVV
55-61 Arbeitnehmer(in) 7 7 7 TVV 7 7 7 TVV 6 TVV

62 Arbeitnehmer(in) 1 1 7 TVV 1 1 7 TVV 6 TVV Die Stelle ist mit einer Teilzeitkraft besetzt
63 Arbeitnehmer(in) 1 1 7 TVV 1 1 7 TVV 6 TVV Die Stelle ist mit einer Teilzeitkraft besetzt
64 Arbeitnehmer(in) 1 2 6 TVV 1 2 6 TVV 6 TVV Die Stelle ist mit zwei Teilzeitkräften besetzt 
65 Arbeitnehmer(in) 1 1 6 TVV 1 1 6 TVV 6 TVV Die Stelle ist mit einer Teilzeitkraft besetzt
66 Arbeitnehmer(in) 1 1 6 TVV 1 1 6 TVV 6 TVV Die Stelle ist mit einer Teilzeitkraft besetzt
67 Arbeitnehmer(in) 1 1 6 TVV 1 1 6 TVV 6 TVV Die Stelle ist mit einer Teilzeitkraft besetzt

68-80 Arbeitnehmer(in) 13 13 6 TVV 13 13 6 TVV 6 TVV  
81 Arbeitnehmer(in) 1 1 6 TVV 1 1 6 TVV 6 TVV
82 Arbeitnehmer(in) 1 2 6 TVV 1 2 6 TVV 5 TVV Die Stelle ist mit zwei Teilzeitkräften besetzt
83 Arbeitnehmer(in) 1 1 6 TVV 1 1 6 TVV n.n. TVV  
84 Arbeitnehmer(in) 1 1 4 TVV 1 1 4 TVV 4 TVV
85 Arbeitnehmer(in) 1 1 pauschal TVV 1 1 pauchal TVV pauschal TVV  

86-89 Auszubildende(r) 4 1 Ausbildungsverg. 4 1 Ausbildungsverg. Ausbildungsverg.  
Stellensoll insgesamt: 89 90 88 89

 
* höhere Entgeltgruppe aufgrund von Überleitungsberechnungen entsprechend dem TV-V
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Vorlage V-65/2025 

 
zu TOP 10.1 der Tagesordnung 

Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2025 
 
Mitteilung, Verschiedenes 
Termine 2026 
 
1. Im Laufe des Jahres 2026 sollen wiederum Anlagen und Baustellen des WTL besichtigt werden. 

Als Termin wird Freitag, 18.09.2026 um 14:30 Uhr vorgeschlagen. 
 
2. Als Termin für die nächste turnusmäßige Verbandsversammlung wird Montag, 07.12.2026, 

15:30 Uhr vorgeschlagen.  
 
3. Die Eröffnung des Wasserwerkes Dörenthe ist für Freitag, den 17.04.2026 ab 11:00 Uhr vor-

gesehen. Hierzu erhalten Sie noch eine gesonderte Einladung! 
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